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Landau-Land feierte in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag! Wir haben das Jubiläum zum Anlass genommen, unsere Verbandsge-
meinde in all ihren Facetten in den Fokus zu nehmen und einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Rund 60 Teilnehmer haben uns 
insgesamt über 100 Fotos eingesendet - allesamt schöne und persönliche Augenblicke in und um unsere Verbandsgemeinde. Und 
hier sind sie, die 12 schönsten und eindrucksvollsten Landau-Land-Momente unserer Teilnehmer, die unsere Jury ausgewählt hat! 
Landau-Land im Lauf der Jahreszeiten, verteilt auf die zwölf Monate des neuen Jahres 2023, in unserem Jubiläumskalender.
Auf unserer Facebook-Seite durfte die Landau-Land-Community abstimmen und die Siegerfotos online auswählen.

Und die Gewinner unseres Wettbewerbes stehen seit Sonntagabend fest:
1. Platz: Michael Langner, Landau; Foto: Blick von der Kleinen Kalmit Richtung Ranschbach
2. Platz: Florian Schmadel, Landau; Foto: Blick auf Ilbesheim
3. Platz: Sigrid Rong, Frankweiler; Foto: Blick vom Orensfels bei Frankweiler
4. Platz: Florian Schmadel, Landau, Foto: Kleine Kalmit über Ilbesheim
5. Platz: Andrea Keeser, Leinsweiler; Foto: zwischen Reben bei Leinsweiler

Wir sagen herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner! Danke für diese großartigen Fotos! Alle 12 Fotos sind 
auch auf unserer Homepage zu sehen. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken wir ganz herzlich für die Einsendungen!
Der limitierte Jubiläumskalender kann ab sofort in unserem Bürgerbüro zum Preis von 8,-- Euro erworben werden. Den Erlös aus 
dem Verkauf der Kalender wollen wir für die wertvolle Arbeit der „Terrine Landau e.V.“ spenden.

Jubi läumskalender :  Mein Landau-Land-Moment
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Notdienstbereich Albersweiler, Ranschbach, Birkweiler, Sie-
beldingen, Eußerthal, Dernbach und Ramberg
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kranken-
haus Landau, Cornichonstr. 4, Landau, Tel.: 06341 19292.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt.
Augenärzte
Augenklinik Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1, 
67655 Kaiserslautern, Tel.: 0631-2030
Bereitschaftsdienst: Täglich 19 Uhr - 7 Uhr, mittwochs 14 Uhr 
bis donnerstags 7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags 7 Uhr sowie 
Brückentage, der 24.12. und 31.12., alle Feiertage (an diesen ab 
18.00 Uhr des Vortages).
Zahnärzte
Samstag, 17.12.2022 von 09.00 bis 12.00 Uhr
Sonntag, 18.12.2022 von 11.00 bis 12.00 Uhr
Praxisbereich Bad Bergzabern
Dr. Günter Hehn,
Westl. Gleisbergstr. 8, 76831 Billigheim-Ingenheim, 
Tel. 06349/7561
Praxisbereich Landau
Dr. Miriam Bals,
Badstraße 6, 76829 Landau, Tel. 06341/87291
Tierärzte
Zu erfragen bei den niedergelassenen Tierärzten.

Apotheken-Notdienstservice
www.apotheken.de.
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker 
erreichen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800 
00 22833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 
Cent/Min.)
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz: Tel.: 06131 19240

Bereitschaftsdienste
Rufbereitschaft der Verbandsgemeindewerke Landau-Land 
für Trinkwasser und Kanalsystem
Telefon 0172 72 311 40
AB 06341-30251
Bereitschaftsdienst bei den Gruppenwasserwerken Born-
heim außerhalb der Dienstzeit:
für die Ortsgemeinden Walsheim und Knöringen
Bereitschaftsdienst des diensthabenden Monteurs im Not-
fall (Wasserrohrbruch etc.) unter Funktelefon-Nummer: 0172 
6201215. Mitteilung an die Verwaltung der Gruppenwasser-
werke nur in Verwaltungsangelegenheiten: Anrufbeantworter: 
06348 6498.
Polizeiinspektion Landau/Pf.
Paul-von-Denis-Straße 5, 76829 Landau/Pf.
Tel: 06341/287-0, Fax: 06341/287-112
Email: pilandau@polizei.rlp.de
Stromversorgung
www.pfalzwerke-netz.de. Pfalzwerke Netz AG, Landauer Straße 
28, 76870 Kandel, Tel.: 0621 5852010 (Hotline Ludwigshafen), 
Fax: 07275 955421
Bei Störungen im Stromnetz:
0800 7 97 77 77
Störungsdienst Erdgas der Thüga Energienetze GmbH
www.thuega-energienetze.de. Thüga Energienetze GmbH
Leitstelle - Störungsannahme Bereich Pfalz und Nordbaden:
Tel: 0800 - 0837111 (Strom & Erdgas)
Polizei:
............................................................................................................... Tel.: 110
Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst - Krankentransport,
Landau,
............................................................................................................... Tel.: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
........................................................................................................Tel.: 116117

Wichtige Adressen in Landau-Land:
Notfall- und Bereitschaftsdienste

Hausadresse: An 44, Nr. 31, 76829 Landau
Postfach 22 29, 76812 Landau in der Pfalz
Kontakt: Tel.: 06341 143-0, Fax: 06341 143-70
Internet: www.landau-land.de
Öffnungszeiten der Verwaltung und des Bürgerbüros
Montag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr!)
Dienstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Mittwoch:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr!)
Freitag:
08.30 Uhr - 12.30 Uhr
Weitere Termine nach vorheriger telefonischer Vereinba-
rung (06341 143-0).
Verein Südliche Weinstrasse Landau-Land e. V.
Büro für Tourismus, Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler
Tel.: 06345/3531, Fax: 06345/ 2457
Email: urlaub@landau-land.de
Öffnungszeiten
1. März - 31. Oktober
Montag - Freitag: 09.00 Uhr - 12.30 Uhr, 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
1. November - 28. Februar
Montag - Freitag, 09.00 Uhr - 12.30 Uhr; samstags geschlossen

Medizinische Versorgung
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kran-
kenhaus Landau, Cornichonstr. 4, Landau, Tel.: 06341 19292.
Die kassenärztliche Notfalldienstzentrale wird von den nieder-
gelassenen Ärzten in Landau betrieben und sichert die 24-stün-
dige Abdeckung der Versorgung durch niedergelassene Ärzte 
für Notfälle zu. Die Notfalldienstzentrale ist keine Einrichtung 
des Vinzentius-Krankenhauses, deshalb beachten Sie bitte die 
eigene Rufnummer. Durch die gute und erprobte Kooperation 
mit den niedergelassenen Ärzten und die räumliche Nähe auf 
dem Gelände des Krankenhauses ist ein fachlicher Austausch 
jedoch ebenso gegeben wie die schnelle Verfügbarkeit von 
Medizintechnik.

Kinderärzte
Notfalldienstzentrale Landau/Südliche Weinstraße Corni-
chonstr. 4, Landau, (Kinderklinik Vinzentiuskrankenhaus) 
Tel.: 06341 19292

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung

Erreichbarkeit der Verbandsgemeindeverwaltung
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um telefonische 
Terminabsprachen mit dem zuständigen Sachbearbeiter.
Das Bürgerbüro ist ohne Terminvereinbarung zugänglich.

Erreichbarkeit des Tourismusbüros
Das Tourismusbüro ist momentan von Montag bis Freitag 
von 09:00 bis 12:30 Uhr geöffnet.
Tel: 06345 3531
E-Mail: urlaub@landau-land.de
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Immer was los in landauland

Veranstaltungen in landauland
15. bis 30. Dezember
Öffnungszeiten im Büro für Tourismus
November-Februar:
Montag-Freitag: 09.00-12.30 Uhr

 › Madenburg Christmas

17.12., ab 19 Uhr, Madenburg Eschbach
Weihnachtlicher Abend mit schönsten Weihnachtsklassikern 
bei Glühwein und Feuerzangenbowle, Kuschelkamin, Lager-
feuer, dazu lecker Essen.
Live-Musik mit Stella‘s friends für Jung wie Alt
Eintritt frei

 › Abschlusskonzert Chorprojekt  
Viva musica Leinsweiler

17.12., 19 Uhr, Sonnenberghalle Leinsweiler
Der Gesangverein Leinsweiler startete im Rahmen des Förder-
programmes „Neustart der Amateurmusik“ ein offenes Chor-
projekt.
Der Projektchor „Viva musica“ umfasst ein breites Altersspekt-
rum von Sänger:innen aus mehr als zehn verschiedenen Städ-
ten und Gemeinden der Südpfalz. Chorleiterin Beate Dittmann 
studierte bekannte und auch humorvolle Lieder/Songs aus 
Rock, Gospel und Evergreens ein.
Die Schirmherrschaft wird von Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Landau-Land, Torsten Blank, übernommen. Der 
Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldung: 
jk.kohlmann@web.de

 › Rund um den Geilweilerhof - Führung in 
winterlichem Ambiente

30.12., 15 Uhr, ca. 2 h, ab Parkplatz Geilweilerhof, Siebel-
dingen
Führung mit Waltraud und Wolfgang Kappes: Spaziergang 
durch die winterlichen Rebanlagen rund um den Geilweiler-
hof mit interessanten Ausführungen über die Rebenzüchtung 
mit dem Fokus auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Welche 
Möglichkeiten hat der Winzer in der Zukunft für umweltscho-
nenden Weinbau? Das können Sie auf unterhaltsame Weise 
erfahren. Zum Aufwärmen gibt es ein Glas Glühwein und ein 
Stück selbstgebackenen Weihnachtsstollen. 12 € p.P., Anmel-
dung: 0163 6176926, kappes58@t-online.de
Weiterer Termin: 06.01.2023

 › Weitere Informationen  
zu den Veranstaltungen  
finden Sie hier:

 › „Geistreiche“ Winterwanderung
30.12., 14 Uhr, ca. 3 h, ab Leinsweiler
Gudrun Stübinger-Kohls lädt Sie auf eine winterliche Wande-
rung in und um den malerisch gelegenen Erholungsort Leins-
weiler ein. Begleiten Sie Gudrun durch Gassen, Weinberge und 
den Winterwald zu besonderen Plätzen, und genießen die herr-
liche Landschaft der Südpfalz. Untermalt wird die ca. dreistün-
dige Wanderung mit Geschichte(n) aus vergangener Zeit, und 
Wissenswertem zum Pfälzerwald und der Region. Unterwegs 
gibt es den ein oder anderen regionalen „Geist“ aus der Flasche 
zum Probieren. Lassen Sie sich von der Auswahl der Liköre... 
überraschen. Nach der ca. 5,5 km langen Tour klingt die Wan-
derung bei einem gemeinsamen Glühwein oberhalb von Leins-
weiler aus. 
19 € p.P., Anmeldung bis 48 h vor Veranstaltung 
unter 0176 20 601165 oder g.stuebinger-kohls@web.de
Weiterer Termin: 07.01.2023

 › Flamm und Wein „Winteredition“
30.12., ab 16 Uhr, Weingut Peter Stübinger, Leinsweiler
Heißes aus dem Ofen und Heißes aus dem Glas!

 › Büro für Tourismus zwischen den Jahren 
geschlossen

Wir gehen in die Winterpause:
22.12.2022 bis 06.01.2023

Ab 07.01.2023 sind wir wieder 
zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten für Sie da!

Büro für Tourismus Landau-Land 
Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler 
06345-3531 urlaub@landauland.de 
www.landauland.de
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Junges Landau-Land

 

 

 
 

Aufgepasst: Es gibt Neuigkeiten im Jugendpflege - Team !
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Aus der Verbandsgemeinde
Landau-Land

Amtlicher Teil

 › Vorgezogener Redaktionsschluss 
Amtsblatt

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage ist von Seiten des Verlages 
eine Vorverlegung des Redaktionsschlusses notwendig.
Alle Beiträge für KW 51 (erscheint am 22. Dezember 2022) 
müssen bis spätestens Freitag, 16. Dezember 2022 um 9 Uhr 
eingereicht sein.
Später eingegangene Texte können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.
In der KW 52 erscheint kein Amtsblatt!

 › Verbandsgemeindeverwaltung  
zwischen den Jahren geschlossen

Die Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land ist
zwischen den Jahren geschlossen. Bitte beachten Sie, dass von

Dienstag, 27.12. bis Freitag, 30.12.2022
die Verwaltung nicht besetzt ist.

Lediglich das Standesamt Landau-Land hat einen Notdienst 
eingerichtet: Am Dienstag, 27.12.2022 und am Donnerstag, 
29.12.2022 ist es jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt 
bzw. telefonisch zu erreichen unter Tel.-Nr.: 06341 143 140.

 › Gruppenwasserwerke Bornheim
Die Verwaltung der Gruppenwasserwerke Bornheim ist vom 
27.12.2022 bis 30.12.2022 geschlossen.
Der Bereitschaftsdienst ist für dringende Fälle unter der Telefon-
Nr. 0172/6201215 zu erreichen.

 › Bekanntmachung
Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Wasserversor-
gung „Impflinger Gruppe“ in Herxheim bei Landau für das 
Wirtschaftsjahr 2023 vom 09.12.2022
Aufgrund § 7 des Landesgesetzes über die Kommunale Zusam-
menarbeit (KomZG) vom 22.12.1982, in der derzeit gültigen 
Fassung, i.V.m. §§ 24 und 95 ff. der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz vom 31.01.1994, in der derzeit gültigen Fassung sowie 
§ 17 der Verbandsordnung, hat die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Impflinger Gruppe“ am 09.11.2022 folgende 
Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:
§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird
im Erfolgsplan: in den Erträgen  auf 825.000,00 €
in den Aufwendungen  auf 825.000,00 €
im Vermögensplan: in den Einnahmen  auf 1.010.000,00 €
in den Ausgaben  auf 1.010.000,00 €
festgesetzt.
§ 2
1. Die vom Zweckverband zu erhebenden Verbrauchsgebühren 

werden für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 0,91 € je cbm gelie-
ferten Wassers festgesetzt. Grundlage für die Berechnung ist 
der Verbrauch des Wirtschaftsjahres 2023. Eine Endabrech-
nung erfolgt am Ende des Wirtschaftsjahres.

2. Die Investitionskostenumlage wird nach der Wasserabgabe 
2023 erhoben.

3. Es entfallen voraussichtlich auf:
a) die Verbandsgemeinde Herxheim 79,05 % *)  = 800.000,00 €
b) die Verbandsgemeinde 
 Landau-Land 9,92 % *)                                      = 100.000,00 €
c) die Verbandsgemeinde Annweiler 4,12 % *)  = 41.000,00 €
d) die Stadt Landau 6,91 % *)  = 69.000,00 €
 1.010.000,00 €.
*) orientiert an der geschätzten Wasserabgabe 2023 - Abrech-
nung erfolgt jedoch nach tatsächlicher Wasserlieferung 2023.

4. Auf die voraussichtlichen Verbrauchsgebühren werden monat-
liche Vorausleistungen nach der monatlichen Wasserabgabe 
erhoben.

5. Auf die voraussichtliche Investitionskostenumlage werden 
entsprechend dem Baufortschritt und dem Finanzbedarf Vor-
ausleistungen erhoben; nach Ende des Wirtschaftsjahres wer-
den die Vorauszahlungen abgerechnet.

6. Die Umsatzsteuer ist in der gesetzlichen Höhe hinzuzurechnen.
§ 3
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirt-
schaftsjahr zur Aufrechterhaltung des Betriebes in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.
§ 4
Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Herxheim, den 09.12.2022
gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin

Öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2023
Die öffentliche Bekanntmachung des Wirtschaftsplans für das 
Wirtschaftsjahr 2023 des Zweckverbandes für Wasserversorgung 
“Impflinger Gruppe” erfolgt durch Auslegung zur jedermanns Ein-
sicht in der Zeit vom 19.12.2022 bis einschließlich 09.01.2023 bei 
den Verbandsgemeindewerken Herxheim, Am Rathaus 6, 76863 
Herxheim, Zimmer 104 (Infozentrale), während der Dienstzeit von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (montags 
bis 18.00 Uhr,dienstags,mittwochs und freitags bis 12.00 Uhr).

Herxheim, den 09.12.2022
gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung 
nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntma-
chung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll. schriftlich geltend gemacht worden 
ist (§ 24 Abs. 6 S. 4 GemO).
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die öffentliche Bekanntmachung der 

Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeinde Herxheim, 76863 Herxheim, unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Herxheim, den 09.12.2022
gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin
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 › Bekanntmachung Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung 
der Verbandsgemeinden Herxheim und 
Landau-Land „Quodbachgruppe“ 2023 
vom 09.12.2022

Aufgrund § 7 des Landesgesetzes über die Kommunale Zusam-
menarbeit (KomZG) vom 22.12.1982, in der derzeit gültigen Fas-
sung, in Verbindung mit §§ 24 und 95 ff. der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, in der derzeit gültigen Fas-
sung, sowie des § 11 Absatz 1 Ziffer 4 der Verbandsordnung hat 
die Verbandsversammlung am 04.11.2022 folgende Haushalts-
satzung für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:
§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:
im Erfolgsplan:
in den Erträgen auf  355.650,00 €
in den Aufwendungen auf  355.650,00 €
im Vermögensplan:
in der Einnahme auf  22.000,00 €
in der Ausgabe auf  22.000,00 €.
§ 2
1. Höhe der Verbandsumlage
Die Verbandsumlage wird nach § 17 Absatz 2 der Verbandsord-
nung nach den Einwohnern der Ortsgemeinden Insheim und 
Impflingen erhoben. Die Vorausleistungen werden nach dem 
Verhältnis der Einwohnerwerte zum 31.12.2022 erhoben.
Erfolgsplan:
Es entfallen:

auf die Verbandsgemeinde Herxheim
für die Ortsgemeinde Insheim: 70,23 % = 249.800,00 €
auf die Verbandsgemeinde Landau-Land für die Ortsgemeinde
Impflingen: 29,77 % = 105.850,00 €
Insgesamt: 355.650,00 €

Vermögensplan:
Es entfallen:
auf die Verbandsgemeinde Herxheim für die Ortsgemeinde
Insheim: 70,23 % = 15.450,00 €
auf die Verbandsgemeinde Landau-Land für die Ortsgemeinde
Impflingen: 29,77 % = 6.550,00 €
Insgesamt: 22.000,00 €

2. Fälligkeit der Verbandsumlage
a) Die Verbandsumlage des Erfolgsplanes wird zu je einem Vier-

tel zu Beginn des Kalender-Vierteljahres fällig.
b) Auf die voraussichtliche Investitionsumlage werden entspre-

chend dem Finanzbedarf Vorausleistungen erhoben; nach 
Abschluss der Maßnahme und Vorlage der Investitionskosten 
sind diese abzurechnen.

§ 3
Kredite werden im Vermögenshaushalt des Abwasserzweckver-
bandes „Quodbachgruppe“ nicht beansprucht.
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Haushaltsjahr 2023 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-
men werden darf, wird auf 20.000,00 € festgesetzt.
§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Herxheim, den 09.12.2022
gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin

Öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2023
Die öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2023 des Abwasser zweckverbandes “Quodbach-
gruppe” erfolgt durch Auslegung zur jedermanns Einsicht in der 
Zeit vom 19.12.2022 bis 09.01.2023 bei den Verbandsgemeinde-
werken, Am Rathaus 6, 76863 Herxheim, Zimmer 104 (Infozent-

rale), während der üblichen Dienstzeit von 8.30 Uhr bis 12.00 und 
14.00 bis 16.00 Uhr (montags bis 18.00 Uhr, dienstags, mittwochs 
und freitags bis 12.00 Uhr).

Herxheim, den 09.12.2022
gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung 
nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntma-
chung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll. schriftlich geltend gemacht worden 
ist (§ 24 Abs. 6 S. 4 GemO).
Dies gilt nicht, wenn die Bestimmungen über die öffentliche 
Bekanntmachung der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind 
oder vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeinde Herxheim, 76863 Herxheim, unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Herxheim, den 09.12.2022
gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin

 › Verbandsordnung  
des Forstzweckverbandes Haingeraide  
vom 27.04.2022

Die Ortsgemeinden Birkweiler, Böchingen, Dernbach, Esch-
bach, Flemlingen, Frankweiler, Gleisweiler, Göcklingen, 
Ilbesheim, Leinsweiler, Ramberg, Siebeldingen und Wals-
heim bilden seit dem 19. März 1954 den Forstzweckverband 
Haingeraide. Sie haben aufgrund des Landesgesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBL 
S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
02.03.2017 (GVBL. S. 21) i. V. m. § 30 Landeswaldgesetz (LWaldG) 
vom 30.11.2000 nachstehende Verbandsordnung vereinbart 
sowie die Feststellung der Verbandsordnung beantragt.
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, als die nach § 5 Abs. 1 
KomZG zuständige Behörde, stellt hiermit gem. § 6 Abs. 2 KomZG 
folgende Verbandsordnung fest:
§ 1
Verbandsmitglieder
Mitglieder des Verbandes sind die Ortsgemeinden
Birkweiler, Böchingen, Dernbach, Eschbach, Flemlingen, 
Frankweiler, Gleisweiler, Göcklingen, Ilbesheim, Leinsweiler, 
Ramberg, Siebeldingen und Walsheim
§ 2
Erweiterung des Forstzweckverbandes
Weitere waldbesitzende Körperschaften des öffentlichen Rechts 
können als Mitglieder dem Verband beitreten, wenn ihre Forst-
betriebe in räumlicher oder wirtschaftlicher Beziehung mit den 
unter § 1 genannten Mitgliedern stehen. Die Beitrittsmöglichkeit 
ist auch für den Staatswald sowie den Privatwald gegeben.
Der Beitritt nach Abs. 1 bedarf der Zustimmung der Verbandsver-
sammlung und der Errichtungsbehörde.
§ 3
Name und Sitz des Forstzweckverbandes
Der Verband führt die Bezeichnung „Forstzweckverband Hain-
geraide“. Er hat seinen Sitz in Landau in der Pfalz.
§ 4
Zweck und Aufgaben des Forstzweckverbandes
(1) Der Verband hat den Zweck die gemeinsame Bewirtschaftung 
der Forstbetriebe der Verbandsmitglieder durchzuführen. Auf 
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Durchführung des Landeswaldgesetzes (LWaldGDVO) reduzier-
ten Holzbodenfläche. Auf je angefangene 100 Hektar redu-
zierte Holzbodenfläche entfällt eine Stimme.
(3) Das Stimmrecht eines Verbandsmitgliedes wird durch dessen 
Vertreter ausgeübt. Die Stimmen eines Verbandsmitgliedes, das 
nach Abs. 2 mehrere Stimmen hat, kann durch mehrere Vertreter 
ausgeübt werden, wobei die Stimmen nur einheitlich abgegeben 
werden können. Bei mehreren Stimmen oder mehreren Vertre-
tern eines Verbandsmitgliedes kann bei Abwesenheit die Aus-
übung des Stimmrechtes auf einen anderen Vertreter desselben 
Verbandsmitgliedes übertragen werden.
(4) Die reduzierte Holzbodenfläche der einzelnen Verbandsmit-
glieder wird jeweils in den Haushaltssatzungen des Forstzweck-
verbandes Haingeraide für die jeweiligen Haushaltsjahre nach 
dem letzten Stand festgesetzt. Ändert sich während der Wahlzeit 
einer Vertretungskörperschaft die für die Stimmenzahl maßgeb-
liche reduzierte Holzbodenfläche, so ändert sich erst nach Ablauf 
der Wahlzeit der Vertretungskörperschaft deren Stimmzahl.
(5) An den Verbandsversammlungen können die Forstamtslei-
tung, die Büroleitung und die zuständigen Forstrevierleiter mit 
beratender Stimme teilnehmen. Bei Bedarf können unter den 
Voraussetzungen des § 35 Abs. 2 GemO Sachverständige in der 
Verbandsversammlung gehört werden.
§ 8
Aufgaben der Verbandsversammlung
Die Verbandsversammlung beschließt insbesondere über
a. die Wahl des Verbandsvorstehers und der stellvertretenden 

Verbandsvorsteher,
b. die Verbandsumlage zur Deckung des aufgabenbezogenen 

Finanzbedarfs,
c. die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan,
d. die Entgegennahme und Feststellung der Bilanzen, des Jah-

resabschlusses sowie die Entlastung des Verbandsvorstehers 
und seines Stellvertreters, sowie des Bürgermeisters und Bei-
geordneten der Verbandsgemeinde Landau-Land,

e. die Bildung des Rechnungsprüfungsausschusses,
f. die Maßnahmen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verban-

des erforderlich sind
g. die gemeinsame Bewirtschaftung der Waldflächen der Orts-

gemeinden des Forstzweckverbandes Haingeraide gemäß 
Anhang zu § 4 Abs. 2 dieser Verbandsordnung.

§ 9
Einladung und Beschlussfähigkeit der Verbandsversamm-
lung
(1) Die Verbandsversammlung wird nach Bedarf durch den Ver-
bandsvorsteher unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung 
einberufen. Zwischen Einladung und Sitzung müssen, dringende 
Fälle ausgenommen, mindestens vier volle Kalendertage liegen.
(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn bei der 
Beschlussfassung mehr als die Hälfte der Verbandsmitglieder 
und mehr als die Hälfte der Stimmen vertreten sind. Die Zahl der 
anwesenden Mitglieder und die von ihnen vertretenen Stimmen 
sind für die Beschlussfähigkeit ohne Bedeutung, wenn die Ver-
bandsversammlung wegen Beschussunfähigkeit zum zweiten 
Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand eingeladen ist. 
Bei der zweiten Einladung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen.
(3) Die Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt.
(4) Im Übrigen gelten für die Einladung und die verfahrensge-
mäße Durchführung der Verbandsversammlung die diesbezügli-
chen Bestimmungen der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) sinngemäß.
§ 10
Aufteilung des Eigenkapitals, Deckung des Finanzbedarfs
(1) Die Aufteilung des Eigenkapitals des Verbandes auf die ein-
zelnen Verbandsmitglieder erfolgt entsprechend der reduzierten 
Holzbodenfläche.
(2) Die zur Deckung der Ausgaben -mit Ausnahme der in Absatz 
4 genannten Ausgaben- erforderlichen Mittel werden von den 
Verbandsmitgliedern durch eine Umlage aufgebracht.

diesem Wege soll die Zukunftsfähigkeit der Forstbetriebe ver-
bessert und die Wahrnehmung forstpolitischer Belange gestärkt 
werden. Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder auf Grund 
des Landeswaldgesetzes und der hierzu ergangenen Durchfüh-
rungsverordnung bleiben unberührt, soweit diese nicht auf den 
Verband übergegangen sind.
(2) Dem Verband obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
a) Auswahl, Ernennung, Anstellung und Entlassung eigener 

Revierleiterinnen/ Revierleiter oder die Auswahl staatlicher 
Revierleiterinnen / Revierleiter nach den maßgeblichen Vor-
schriften,

b) Unterhaltung vorhandener Forstgehöfte,
c) Abstimmung der gesamten Planung und der Durchführung 

der Forstbetriebsarbeiten einschließlich der Walderschlie-
ßung in den Forstbetrieben der Mitglieder,

d) Durchführung von Maßnahmen der Umweltbildung, 
Umwelterziehung, Waldpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit,

e) Einstellung, Beschäftigung, Entlohnung und Entlassung der 
Forstwirte und Forstwirtschaftsmeister,

f) Regelung des Einsatzes von Unternehmen für Forstbetriebs-
arbeiten,

g) Anschaffung und Unterhaltung der zur gemeinsamen Wald-
bewirtschaftung erforderlichen Maschinen und Geräte;

h) Übernahme von Dienstleistungen für verbandsangehörige 
Gemeinden und fallweise für Dritte in den Bereichen Land-
schaftsschutz und Heimatpflege,

i) Übernahme der gemeinsamen Bewirtschaftung der Wälder 
der verbandsangehörigen Gemeinden des Forstzweckver-
bandes Haingeraide nach § 30 Landeswaldgesetz (LWaldG) 
gemäß Anlage zum § 4 Abs. 2 dieser Verbandsordnung sowie 
die Übernahme weiterer forstlicher Aufgaben nach Maßgabe 
der Beschlüsse der Verbandsversammlung.

(3) Für die Zusammenarbeit zwischen dem Verband und dem 
Forstamt gilt § 27 Landeswaldgesetz (LWaldG) entsprechend.
(4) Weiter gelten zusätzlich die Bedingungen im Anhang zu § 4 
Abs. 2 dieser Verbandsordnung bezüglich gemeinsamer Bewirt-
schaftung der Waldflächen der verbandsangehörigen Gemein-
den.
§ 5
Organe des Forstzweckverbandes
(1) Organe des Verbandes sind der Verbandsvorsteher und die 
Verbandsversammlung.
(2) Für die Tätigkeit der Verbandsorgane und deren Zuständig-
keiten gelten, soweit in dieser Verbandsordnung keine abwei-
chenden Regelungen getroffen worden sind, die Vorschriften der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sinngemäß.
§ 6
Verbandsvorsteher, Verbandsverwaltung
(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der 
Verbandsversammlung für die Dauer der Wahlzeit der kommuna-
len Vertretungen gewählt.
(2) Wird als Verbandsvorsteher die jeweilige Bürgermeisterin / 
der jeweilige Bürgermeister einer Verbandsgemeinde, die nicht 
Mitglied des Verbandes ist, gewählt, hat sie / er in der Verbands-
versammlung nur beratendes Stimmrecht. Der Zweckverband hat 
zwei stellvertretende Verbandsvorsteher.
(3) Der Verbandsvorsteher führt nach Maßgabe dieser Verbands-
ordnung und der Beschlüsse den Verband und vertritt ihn gericht-
lich und außergerichtlich. Er leitet die Verbandsversammlung.
(4) Die Verwaltungsgeschäfte des Verbandes führt die Verbands-
gemeindeverwaltung Landau-Land, An 44 Nr. 31, 76829 Landau 
in der Pfalz.
§ 7
Verbandsversammlung
(1) Der Verbandsversammlung gehören an:
a) der Verbandsvorsteher,
b) die zur Vertretung der Verbandsmitglieder befugten oder 

bestellten Personen.
(2) Jedes Verbandsmitglied hat eine der Flächengröße des vertre-
tenen Waldbesitzes entsprechende Stimmenzahl. Diese berech-
net sich nach der gemäß § 8 Abs. 4 der Landesverordnung zur 
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§ 14
Schlussbestimmungen
Soweit die Rechtverhältnisse des Verbandes in der vorstehenden 
Verbandsordnung mit Anhang zu § 4 Abs. 2 nicht geregelt sind, 
gelten die Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit, der Gemeindeordnung sowie des Landes-
waldgesetzes und der Landesverordnung zur Durchführung des 
Landeswaldgesetzes.
§ 15
Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen der Verbandsordnung oder eine künftig 
in ihr aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise nicht 
rechtswirksam oder nicht durchführbar sein, oder ihre Rechtswirk-
samkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Verbandsordnung 
nicht berührt werden. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen 
sollte, dass die Verbandsordnung eine Regelungslücke enthält. 
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 
oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 
gelten, die soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, 
was die Verbandsmitglieder gewollt haben oder nach dem Sinn 
und Zweck der Verbandsordnung oder bei späterer Aufnahme 
eine Bestimmung den Punkt bedacht hätten.
§ 16
Inkrafttreten
Die Verbandsordnung bedarf der Feststellung der Errichtungsbe-
hörde. Sie tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Verbandsordnung vom 12. Dezem-
ber 1985 zuletzt geändert am 05. November 2001 außer Kraft.

Landau in der Pfalz, 27.04.2022
Torsten Blank
Bürgermeister und Verbandsvorsteher

Anhang
Zu § 4 Abs. 2 der Verbandsordnung
Durchführung der gemeinsamen Bewirtschaftung der Wald-
flächen der Ortsgemeinden des „Forstzweckverbandes Hain-
geraide“ vom 1. Januar 2023
Die Ortsgemeinden Birkweiler, Böchingen, Dernbach, Esch-
bach, Flemlingen, Frankweiler, Gleisweiler, Göcklingen, 
Ilbesheim, Leinsweiler, Ramberg, Siebeldingen und Walsheim
führen ab dem Forstwirtschaftsjahr/Geschäftsjahr 2023 eine 
gemeinsame Bewirtschaftung aller Waldflächen durch.
Durch den Forstzweckverband werden, mit der gemeinsamen 
Bewirtschaftung aller Waldflächen, folgende Ziele verfolgt:
a) Erzielung von Synergieeffekten bei der Bewirtschaftung der 

Waldflächen und beim Einsatz der Arbeitskapazität, z. B. Loh-
nunternehmer, Waldarbeiter,

b) Bessere Reaktionsmöglichkeiten auf die aktuelle Holzmarkt-
situation

c) Nutzung von Rationalisierungseffekten beim Holzverkauf
d) Reduktion des Verwaltungsaufwandes sowohl bei Forstamt 

und -revieren als auch bei den Verbandsgemeinden
e) Forsthaushalte der Ortsgemeinden werden durch eine 

Kostenoptimierung nachhaltig auf eine wirtschaftlichere 
Grundlage gestellt.

§ 1
Umfang der Aufgabe „Gemeinsame Bewirtschaftung“
Der Forstzweckverband übernimmt die komplette Aufgabe der 
Bewirtschaftung der Waldflächen der Mitglieder des Forstzweck-
verbandes Haingeraide unter Berücksichtigung der nachfolgen-
den Regelungen.
§ 2
Grundlage - Forsteinrichtung
(1) Für den Forstzweckverband wird ein Haushaltsplan erstellt.
(2) Die Verbandsversammlung beschließt über diesen Haushalts-
plan.
(3) Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt auf der Grundlage 
der durch die jeweiligen Kommunen beschlossenen Rahmen-
betriebspläne (Forsteinrichtungswerke). Die geplanten Maßnah-

(3) Die Umlage wird nach der reduzierten Holzbodenfläche sowie 
nach den Verteilerschlüsseln des aktuellen Forsteinrichtungs-
werkes (FEW) gemäß Anhang zu § 4 Abs. 2 berechnet und ist 
jährlich, bei Doppelhaushalten für zwei Jahre, in der Haushalts-
satzung festzusetzen. Zur Führung der laufenden Geschäfte sind 
auf Anforderung vierteljährliche Vorschusszahlungen zu leisten.
(4) Lasten, insbesondere Versorgungslasten, die vor der dem 
Beitritt zum Verband entstanden sind, werden weiterhin von den 
betroffenen Verbandsmitgliedern getragen.
(5) Ausgaben für Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen 
für Anschaffungen von Geräten und Maschinen mit einem Wert 
von mehr als 5.000,00 € sind von der Verbandsversammlung zu 
beschließen. Bei Ausgaben bis zu einer Wertgrenze von 5.000,00 
€ wird die Entscheidung auf den Verbandsvorsteher bzw. dessen 
Stellvertreter übertragen.
§ 11
Bilanz, Verbandshaushalt
(1) Für die Aufstellung der Bilanz, der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes sowie für die Hauswirtschaft und die Jahresrech-
nung des Verbandes gelten die für die Gemeinden maßgeblichen 
Vorschriften.
(2) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
(3) Die Rechnungsprüfung erfolgt durch einen Rechnungsprü-
fungsausschuss. Dieser besteht aus drei Mitgliedern der Ver-
bandsversammlung.
§ 12
Bekanntmachungen
Die öffentlichen Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen im 
Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinde Landau-Land, 
Annweiler und Edenkoben.
§ 13
Änderung der Verbandsordnung, Auflösung des Verbandes
(1) Änderungen der Verbandsordnung bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Stimmen der Verbandsversammlung und 
der Feststellung durch die Errichtungsbehörde. Änderungen der 
Verbandsordnung, welche die Aufgabe des Verbandes betreffen, 
bedürfen außerdem der Zustimmung von zwei Dritteln der Ver-
bandsmitglieder.
(2) Änderungen der Verbandsordnung die den Beitritt oder 
das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes betreffen, bedürfen 
der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Verbandsver-
sammlung und außerdem der Zustimmung der Mehrheit der 
Verbandsmitglieder sowie Feststellung durch die Errichtungsbe-
hörde.
(3) Das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes ist nur zum Ende 
des Forsteinrichtungszeitraumes zulässig. Das Ausscheiden ist 
durch das betreffende Verbandsmitglied mit einer Frist vom 
mindestens einem Jahr schriftlich bei dem Verbandsvorsteher zu 
beantragen.
(4) Die Auflösung des Verbandes bedarf der Zustimmung von 
zwei Dritteln der Verbandsmitglieder und der Bestätigung durch 
die Errichtungsbehörde.
(5) Bei Auflösung des Verbandes wird das von diesem erwor-
benen beweglichen und unbeweglichen Vermögen in dem 
Verhältnis aufgeteilt, in dem die Verbandsmitglieder zu seiner 
Finanzierung beigetragen haben. Das Gleiche gilt sinngemäß für 
die Aufteilung der Schulden und Verbindlichkeiten. Ferner sind 
die Verpflichtungen aus bestehenden Dienst- und Versorgungs-
verhältnissen zu regeln.
(6) Bei Ausscheiden eines oder mehrerer Verbandsmitglieder aus 
dem Verband gilt Absatz 5 sinngemäß mit der Maßgabe, dass 
eine Herausgabe von beweglichen oder unbeweglichen Vermö-
gensgegenständen nicht verlangt werden kann, solange diese 
zur Erfüllung der Verbandsaufgaben benötigt werden. Stattdes-
sen ist ein entsprechender Geldbetrag zu leisten.
(7) Kann über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung 
unter den Verbandsmitgliedern keine Einigung erzielt werden, 
ist durch den Verbandsvorsteher die Entscheidung der nach dem 
Landesgesetz über kommunale Zusammenarbeit zuständige 
Aufsichtsbehörde einzuholen. Die Entscheidung der Aufsichts-
behörde ist für alle verbindlich.
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Gleisweiler 16,0% 19,1%
Ramberg 23,3% 24,8%
Walsheim 15,7% 17,4%
Für die Abrechnung der Erträge gilt der nachfolgende Verteiler-
schlüssel:
Betrieb 4 Haingeraide
Ortsgemeinde:
Birkweiler 16,4%
Eschbach 6,1%
Frankweiler 33,2%
Göcklingen 3,2%
Ilbesheim 8,1%
Leinsweiler 4,7%
Siebeldingen 28,3%
Betrieb 12 Scharfeneck
Ortsgemeinde:
Böchingen 16,2%
Dernbach 7,5%
Flemlingen 13,2%
Gleisweiler 18,4%
Ramberg 27,0%
Walsheim 17,7%
Die Anwendung dieser Verteilerschlüssel erfolgt auf Grundlage 
des jeweils beschlossenen Haushaltsplanes des Forstzweckver-
bandes. Die Ergebnisse werden pro Betrieb festgestellt.
Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand bzw. Schaffung 
von neuem Sachvermögen oder Vermehrung von vorhandenem) 
werden nach Abzug der Erträge je nach Entscheidung über Ver-
bandsversammlung entweder über
- eine von den Verbandsmitgliedern nach den v. g. Umlage-

maßstäben zu erhebenden Investitionskostenumlage
oder
- über Kredite finanziert, wobei der jeweilige Schuldendienst in 

die jährlich zu erhebende betreffende Verbandsumlage ent-
sprechend den Umlagemaßstäben einbezogen wird.

Aufgrund der festgestellten Jahresergebnisse pro Betrieb werden 
die Zahlbeträge pro Gemeinde festgestellt.
Die Verteilung der Überschüsse erfolgt unbeschadet einer mög-
lichen Einzelfallentscheidung der Verbandsversammlung (z.B. 
Rücklagenzuführung) grundsätzlich auch nach den o. g. Abrech-
nungssätzen.
Rücklagenzuführungen bedürfen der einstimmigen Zustimmung 
aller anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung im 
jeweiligen Betrieb.

 › Öffentliche Bekanntmachung
der Verbandsgemeindewerke Landau-Land sowie des Zweck-
verbandes für Abwasserbeseitigung „Klingbachgruppe“ 
gemäß § 5 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 
(EigAnVO) vom 05.10.1999 i.V.m. § 7 Abs. 1 der Betriebs-
satzung der Verbandsgemeindewerke Landau-Land vom 
10.03.2015 und § 7 Abs. 1 der Betriebssatzung des Zweck-
verbandes für Abwasserbeseitigung „Klingbachgruppe“ vom 
14.12.2000
Mit Wirkung zum 01.12.2022 wurde Herr Christian Dennler zum 
Werkleiter der Verbandsgemeindewerke Landau-Land sowie des 
Abwasserbetriebes Klingbachgruppe bestellt.
Die Bestellungen erfolgten gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 i.V.m. 
§ 4 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 
05.10.1999.

Landau in der Pfalz, 12.12.2022
Torsten Blank, Bürgermeister

men werden jährlich im Rahmen eines Waldbegangs durch den 
Revierleiter den Vertretern der Gemeinden vorgestellt und erläu-
tert. Das zukünftig für den Zweckverband zu erstellende Forst-
einrichtungswerk wird der jeweils waldbesitzenden Kommune als 
Teileinrichtungswerk zur Beschlussfassung vorgelegt.
§ 3
Naturalbuchführung
Der Forstzweckverband stellt in Zusammenarbeit mit der Lan-
desforstverwaltung sicher, dass die Naturalbuchführung für das 
Waldeigentum jeder einzelnen Kommune geführt wird. Dadurch 
wird sichergestellt, dass sowohl die Nachhaltigkeit gewährleistet 
als auch die Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes erfüllt wer-
den. Bei Bedarf kann je Mitglied ein entsprechender Nachweis 
erstellt werden. Der Holzeinschlag wird je Mitglied zum Ende des 
Haushaltsjahres nachgewiesen.
§ 4
Förderungen, Unterstützungen, Starthilfen
Sofern Förderungen (z.B. maßnahmenbezogene Förderun-
gen oder Strukturförderung), Unterstützungen oder Starthilfen 
gezahlt werden, stehen diese Fördermittel dem Forstzweckver-
band zu.
§ 5
Erstaufforstung
Aufforstungen von Flächen, die bisher schon zur kommunalen 
Waldfläche gehörten, sind Aufgabe des Forstzweckverbandes.
§ 6
Wegebau
Das bestehende Wegenetz ist hinsichtlich Walderschließung und 
Holztransport ausreichend und wird durch den Forstzweckver-
band unterhalten. Sofern hierfür Förderungen gezahlt werden, 
stehen diese Förderungen dem Forstzweckverband zu. Wege-
neubauten werden durch die betroffenen Ortsgemeinden selbst 
ausgeführt. Mögliche Förderungen dieser Baumaßnahmen ste-
hen dann den betroffenen Ortsgemeinden zu.
Die Verbandsversammlung kann in begründeten Einzelfällen 
abweichende Regelungen hierzu beschließen.
§ 7
Deckung des Finanzbedarfes - Verteilung der Überschüsse
Grundlage hierfür sind drei Verteilerschlüssel, die über die der-
zeit gültigen Rahmenbetriebspläne bzw. Forsteinrichtungswerke 
berechnet wurden. Nach Ablauf der Forsteinrichtungsperiode 
- diese gelten in der Regel für einen Zeitraum von 10 Jahren - 
erfolgt aufgrund der dann erhobenen Inventurdaten und der 
daraus resultierenden neuen Planzahlen eine Neuberechnung.
Außergewöhnliche Ereignisse innerhalb dieser Periode, die zu 
grundlegenden Veränderungen der Waldbestandsstruktur füh-
ren, können eine frühere Erstellung des Forsteinrichtungswerkes 
erforderlich machen. Hierüber entscheidet die Verbandsver-
sammlung.
Die Abrechnung der Fixkosten (bisherige jährliche Umlage der 
Anstellungkörperschaft)
und Forstbetriebsaufwendunen und - erträge erfolgt pro Betrieb 
nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahres nach den folgenden 
Verteilerschlüsseln:
Verbandsmitglied Fixkostenanteil Anteil an

Umlage Betriebsaufwendungen
(red. HoBo) nach FE

Betrieb 4 Haingeraide
Ortsgemeinde:
Birkweiler 15,4% 15,6%
Eschbach 5,7% 4,9%
Frankweiler 32,4% 35,7%
Göcklingen 2,7% 2,8%
Ilbesheim 8,1% 7,8%
Leinsweiler 4,1% 4,6%
Siebeldingen 31,6% 28,6%
Betrieb 12 Scharfeneck
Ortsgemeinde:
Böchingen 21,8% 18,2%
Dernbach 9,7% 7,2%
Flemlingen 13,5% 13,3%

Wir sind zu erreichen unter der Telefonummer
06341 143-0
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vatpersonen als auch Unternehmen sollen mit einer günstigeren 
Basisversorgung von den stark gestiegenen Energiekosten ent-
lastet werden. Für ein Kontingent von 80 Prozent des im Septem-
ber 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs soll ein niedrigerer 
Gaspreis gelten. Die Maßnahmen sollen ab 1. März 2023 kom-
men und rückwirkend ab 1. Januar 2023 bis voraussichtlich Früh-
jahr 2024 gelten. Der Bundesrat will dies am 16. Dezember 2022 
beschließen.
Die Thüga Energie begrüßt jede Maßnahme, die in der aktuellen 
Situation sowohl zur Sicherung der Energieversorgung als auch 
zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher führt.
Gaskundinnen und -kunden der Thüga Energie müssen nicht 
aktiv werden, um von den Entlastungen zu profitieren. Sobald die 
Energiepreisbremse ausgestaltet und rechtlich geklärt ist, wird 
die Thüga Energie diese umgehend umsetzen und die Entlastun-
gen an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben.
Die Energiepreisbremse hat zur Folge, dass die angekündigte 
Abschlagsanpassung verschoben wird. Kundinnen und Kunden 
der Thüga Energie erhalten bis spätestens Mitte Februar 2023 
eine neue Abschlagsmitteilung. Bis dahin gelten die derzeitigen 
Abschläge weiter.

 › Stadtverwaltung Landau / Kreisverwaltung 
SÜW

Druckfrisch: Fahrplanbücher zum Linienbündel Landau sind da
Individuelle Fahrplanauskünfte und alle Bus-Linienpläne gibt es 
online - manche haben aber doch gern ein gedrucktes Fahrplan-
buch mit allen Abfahrtszeiten in der Hand. Die Neuauflage des 
kleinen Büchleins mit dem Titel „Fahrplan Landau“ ist da.
Das Fahrplanbuch ist hier erhältlich: bei der Kreisverwaltung Süd-
liche Weinstraße, der Stadtverwaltung Landau, beim DB-Kun-
dencenter am Landauer Hauptbahnhof, in diversen Bäckereien 
zwischen Landau und Bad Bergzabern sowie in allen Fahrzeugen 
des ÖPNV im entsprechenden Bereich. Jeweils zu den üblichen 
Öffnungs- beziehungsweise Betriebszeiten.
Die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft hat das Buch in einer Auflage 
von 5000 Stück gedruckt und in den vergangenen Tagen verteilt.
Das Fahrplanbuch als PDF sowie weitere Informationen zum ÖPNV 
finden sich im Internet unter www.suedliche-weinstrasse.de und 
unter www.landau.de/landautakt. Linienverlaufspläne und mehr, 
unter anderem mit einem auf Wunsch linienbezogenen Newslet-
ter-Angebot, hat die QNV zusammengestellt unter www.qnv.de.
Individuelle Fahrplanauskünfte gibt es unter www.vrn.de sowie 
unter www.bahn.de

 › Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Stellenausschreibung
Bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sind zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die im Folgenden aufgeführten Stellen zu 
besetzen:
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Zentrale Dienste und 

Beschaffung
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Multiteam Eingliede-

rungshilfe
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Demografie
- Amtlicher Tierarzt (m/w/d)
- Schulsozialarbeiter (m/w/d) an Grundschulen sowie an der 

Realschule plus in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Durch das Abscannen
des folgenden QR - Codes 
gelangen Sie zu der detaillierten 
Stellenausschreibung:

Aus den Institutionen, Schulen, Behörden
 in Landau-Land

Wir gratulieren

In der Zeit vom 16.12.2022 bis einschließlich 22.12.2022 feiern 
nachstehend aufgeführte Bürgerinnen und Bürger aus unserem 
Verbandsgemeindebereich, die 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 Jahre 
und älter werden, ihren Geburtstag:
17.12.2022 Manfred Nether, Ranschbach   75 Jahre

Richard Herbst, Walsheim   70 Jahre
18.12.2022 Helmut Scholl, Leinsweiler   75 Jahre
19.12.2022 Hermann Piontek, Siebeldingen   80 Jahre
21.12.2022 Walter Zoffinger, Siebeldingen   90 Jahre

Lore Günther, Ranschbach   70 Jahre
22.12.2022 Erwin Schwarz, Billigheim-Ingenheim   75 Jahre

Christa Mergenthaler-Keiper, Impflingen   70 Jahre
Jürgen Schymanski, Knöringen   70 Jahre

Umweltecke

 › Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Energietipp - Dämmung oberste Geschossdecke: Pflicht oder 
Kür?
Die oberste Geschossdecke von Wohngebäuden muss nach dem 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) nachträglich gedämmt werden, wenn 
noch keine Dämmung vorliegt oder ein definierter Mindestwär-
meschutz nicht eingehalten wird. Wahlweise kann auch die Dach-
schräge gedämmt sein.
Eine Sonderregelung gibt es für Ein- und Zweifamilienhäuser, in 
denen der Eigentümer eine Wohnung am 01. Februar 2002 selbst 
bewohnt hat. Hier gilt die Pflicht erst im Falle eines Eigentümerwech-
sels. Der neue Eigentümer hat hierfür nach dem Kauf zwei Jahre Zeit.
Aber auch ohne Verpflichtung ist eine Dämmung der obersten 
Geschossdecke eine relativ einfache und kostengünstige Maßnahme, 
die auch in Eigenleistung erbracht werden und viel Heizenergie 
einsparen kann: Bei ungenutzten Dachräumen reicht es, Dämm-
stoffbahnen oder -platten auf dem Dachraumboden auszulegen. 
Empfehlenswert ist es, die Platten oder Bahnen etwa 18 bis 24 Zenti-
meter dick und fugendicht zu verlegen, um einen guten Dämmeffekt 
zu erreichen. Bei Holzbalkendecken sollte aber geprüft werden, ob 
ein Feuchteschutz von unten in Form einer Dampfbremse notwendig 
ist. Dies kann der Fall sein, wenn unterseitig kein Putz oder keine 
intakte Folie vorhanden ist.
Für nachträgliche Dämmmaßnahmen können auch Fördermittel in 
Anspruch genommen werden.
Bei allen Fragen rund um Dämmung, Feuchteschutz und Altbausa-
nierung steht der Energieberater der Verbraucherzentrale zur Ver-
fügung.
Der Energieberater hat am Mittwoch, den 01.02.23 von 12.15 - 
16.00 Uhr Sprechstunde in Landau.
Die Beratung ist kostenfrei. Sie findet telefonisch und an einigen 
Beratungsorten auch wieder persönlich statt. Weitere Informationen 
und einen Termin erhalten Verbraucher-/innen unter 0800 - 6075600 
(kostenfrei).

Bekanntmachungen anderer Behörden

 › Thüga Energie GmbH
Information für Gaskunden der Thüga Energie GmbH
Anpassung der monatlichen Abschläge erst 2023
Die Bundesregierung will die steigenden Energiekosten in 
Deutschland mit einer Energiepreisbremse abfedern. Sowohl Pri-
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stoffsäcke für das Jahr 2023 zu verteilen. Alle Haushalte im Kreis 
erhalten je zwei Rollen à 13 Säcke. Wie das Unternehmen der 
Kreisverwaltung mitteilte, wird die Verteilung wegen personeller 
Engpässe voraussichtlich bis Ende Januar andauern.
Diejenigen Haushalte, die bis Ende Januar keine gelben Wert-
stoffsäcke erhalten haben, können sich direkt mit der Firma Süd-
Müll, Niederlassung Landau, unter der kostenlosen Nummer 
0800 770 1001 in Verbindung setzen.
Wichtig: Der Landkreis Südliche Weinstraße hat hinsichtlich 
der Verteilung und der Entsorgung der gelben Wertstoffsäcke 
weder eine rechtliche noch eine finanzielle oder organisatorische 
Zuständigkeit. Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft bittet des-
halb darum, bei auftretenden Problemen zum Thema Wertstoff-
säcke die Firma Süd-Müll zu kontaktieren.
Die Termine zur Abholung der Wertstoffsäcke sind im SÜW-
Wertstoff-Kalender 2023 enthalten, der in dieser oder der kom-
menden Woche in den Amtsblättern der Verbandsgemeinden 
abgedruckt wird. Die Termine sind schon jetzt in der kostenlosen 
SÜW- WertstoffApp enthalten, die unter https://www.suedliche-
weinstrasse.de/de/einrichtungen/wertstoffAPP.php herunterge-
laden oder als Web-App genutzt werden kann.
Die gelben Wertstoffsäcke sind ausschließlich für das Sammeln 
von restentleerten Leichtverpackungen aus Kunststoff, Metall 
oder Verbundmaterial vorgesehen.

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft
Grünannahmestelle Annweiler-Gräfenhausen über Weih-
nachten und Neujahr geschlossen
Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) des Landkreises 
Südliche Weinstraße weist darauf hin, dass die Grünabfallannah-
mestelle auf dem Gelände der Firma Spanservice in Annweiler-
Gräfenhausen am Samstag, 17. Dezember, zum letzten Mal in 
diesem Jahr geöffnet ist.
Im neuen Jahr können erstmals wieder am Samstag, 7. Januar 
2023, Grünabfälle zu den bisher üblichen Öffnungszeiten von 9 
bis 13 Uhr angeliefert werden.
Grünabfälle können auch in den Wirtschaftszentren (WWZ) des 
Kreises abgegeben werden. Das WWZ Nord bei Edesheim hat 
zwischen den Jahren von Dienstag bis Freitag jeweils von 7 bis 
17 Uhr geöffnet. Das WWZ Süd bei Billigheim-Ingenheim im sel-
ben Zeitraum von 8 bis 16 Uhr. Das WWZ Süd ist darüber hinaus 
am Samstag, 10. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet, das WWZ 
Nord am Samstag, 17. Dezember, von 8 bis 12 Uhr.

Gelbe Wertstoffsäcke
Gelbe Wertstoffsäcke werden im Landkreis SÜW verteilt - 
Auslieferung kann sich teilweise verzögern
Die Firma Süd-Müll GmbH & Co. KG hat bereits damit begonnen, 
im Auftrag des Landkreises Südliche Weinstraße gelbe Wert-

Billigheim-Ingenheim
Ortsbürgermeister: Dietmar Pfister, Tel.: 06349/9630356,
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung, 
www.billigheim-ingenheim.de

Amtlicher Teil

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 
Ortsgemeinderates Billigheim-Ingenheim 
- Korrektur der Tagesordnung -

Am Freitag, 16.12.2022 um 18:30 Uhr, findet eine öffentliche/
nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Billigheim-Ingenheim
Ort: 76831 Billigheim-Ingenheim, 

Hauptstraße 37
Raum: Gemeindehaus Ingenheim

Tagesordnung
öffentlich:
01. Einwohnerfragestunde
02. Vollzug der Gemeindeordnung (GemO)

hier: Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
03. Vollzug der Gemeindeordnung (GemO)

hier: Nachwahl von Mitgliedern oder Stellvertretern für Aus-
schüsse des Ortsgemeinderates

04. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB):
Flächennutzungsplan VG Landau-Land Gesamtfortschrei-
bung
Vorbereitung Stufe 1: Flächenmanagement & Raum+ Moni-
tor Gemeinden
Hier: Billigheim-Ingenheim

05. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 
eines Bauantrags zur Erweiterung eines Einfamilienwohn-
hauses im OT Billigheim, Immelmannstraße, Flurstück Nr. 
3768/26

06. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 
einer Bauvoranfrage zur Errichtung einer PV-Freiflächenan-
lage im OT Ingenheim, Bergzabener Straße, Flurstück Nr. 3472

07. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 
eines Bauantrags zur Errichtung einer Lagerhalle im OT Billig-
heim, Waldstraße, Flurstück Nr. 4281/92

08. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 
eines Bauantrags zum Neubau einer Lagerhalle im OT Billig-
heim, Industriestraße, Flurstück Nr. 3851/1, 3850/1

09. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 
eines Bauantrags zur Errichtung einer PV-Anlage im OT Bil-
ligheim, Turmstraße, Flurstück Nr. 190/2

10. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 
eines Bauantrags zum Umbau eines Einfamilienwohnhauses 
im OT Ingenheim, Mühlhofener Straße, Flurstück Nr. 298

11. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 
eines Bauantrags zu einer Wohnhauserweiterung im OT 
Appenhofen, Firststraße, Flurstück 174

12. Neufestsetzung der Campingplatzgebühren
13. Einführung eines internen Organisations- und Kontrollsys-

tems zur Erfüllung der (neuen) steuerlichen Pflichten im 
Rahmen der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz - 
Information und Absichtserklärung

14. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
01. Mitteilungen und Anfragen

Billigheim-Ingenheim, 08.12.2022
Dietmar Pfister, Ortsbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei LeseInsel
„Weihnachten ist das ganze Jahr dort, wo Bücher verliehen 
werden“
Vor den Feiertagen noch schnell mit spannenden, lustigen oder 
romantischen Büchern eindecken ... oder mit tiptoi, oder mit 
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Tombola/Versteigerung können im Schützenhaus abgegeben 
werden.
Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

2. Bundesliga:
Ergebnisse vom 11.12.22
SV Jockgrim - SSVG Brigachtal 3:2
SV Appenhofen - KKSV Königsbach 4:1
KKSV Königsbach - SSVG Brigachtal 2:3
SV Jockgrim-SV Appenhofen 3:2 nach 2x Shoot off
Der SV A. musste zu diesem Wettkampfwochenende auf Estera 
Herceg verzichten. Diese hatte wichtige Termine mit der Nati-
onalmannschaft und konnte leider nicht starten. Cartsen Schiff 
und Maria Dausch rückten ins Team. An Spannung nicht zu über-
bieten war das Lokalderby mit Gastgeber Jockgrim. Maria Dausch 
gab erst mit dem drittletzten Schuss ihren Punkt ab. Dörrzapf 
und Kehrt gewannen. Nach Ende der 40 Schuss Serien stand es 
somit unentschieden. Christ und Hüttner mussten ins Stechen. 
Erst der vierte Schuss entschied das Stechen zwischen Christ und 
Keiber zu gunsten Jockgrim. Tamara Hüttner verlor ebenfals nach 
dem 2 Stechschuss. somit siegte Jockgrim 3:2 nach Verlängerung.
SV Appenhofen belgt in der 2. Bundesliga den 3. Tabellen-
platz.
Oberliga:
Ergebnisse vom letzten Wochenende:
SV Appenhofen II - SV Herxheim 2:3
SV Ohlweiler - SV Rheinzabern 2:3
SV Herxheim - SV Ohlweiler 5:0
SV Appenhofen II - SV Ohlweilern 4:1
SV Appenhofen II steht auf dem 4. Tabellenplatz.
Sonntag 18.12. Ausrichter SV Rheinzabern
Zeitplan:
09:30 Uhr SV Rheinzabern - SG Speyer
11:30 Uhr SV Appenhofen II - SSC Hassloch
13:30 Uhr SV Rheinzabern - SSC Hassloch
15:00 Uhr SV Appenhofen II - SG Speyer
Kader:
Maria Dausch, Carsten Schiff, Christian Wiedemann, Gerd Leon-
hardt, Robert Jaschniok, Christina Vatter, David Burg.

Birkweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Flaxmeyer, 
Tel.: 06345/2637,  Sprechzeiten nach Vereinbarung
www.birkweiler.de

Nichtamtlicher Teil

 › Kinder-, Maxi-, Teenie- und Jugendtreff
Jeden Freitag, außer in den Ferien und an schulfreien Tagen
in den Jugendräumen des Dorfgemeinschaftshauses.
Kindertreff ab 1. Klasse - 14:30 bis 16:00 Uhr
Maxitreff ab 4. Klasse - 16:30 bis 18:00 Uhr
Teenietreff ab 6. Klasse - 18:00 bis 20:00 Uhr
Jugendtreff nach der 10. Klasse - 20:00 bis 22:00 Uhr

Kinder- und Maxitreff Weihnachtsabschluss im Tibolin Offen-
bach. Abfahrt 14:30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Rückkehr 
ca. 18 Uhr
Wir freuen uns auf euch, Sarina, Mario & Diana Cavalar, 
Tel: 954594

 › Kath. Kirche St. Bartholomäus
Beschwingt in den 4. Adventsabend mit Saxophonklängen, 
gemeinsamen Liedern und Adventsgeschichten in Birkweiler am 
18.12.2022 um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Bartholo-
mäus.
Der Eintritt ist frei!

tonies oder mit CD´s. Wo? Natürlich in der LeseInsel. Noch die-
sen Dienstag von 16 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9.30 bis 
11.30Uhr. Einfach vorbeikommen, kostenlos ausleihen! Auch 
neue Leser:innen sind herzlich willkommen!

 › GV 1861 Mühlhofen e. V.
Der Crescendo informiert:
Letzte Singstunde 2022
Am Mittwoch, den 21.12.2022 findet unsere letzte Singstunde für 
dieses Jahr statt. Als Abschluss werden wir, nach verkürzter Probe, 
das Jahr 2022 bei Glühwein und Plätzchen mit Weihnachtsliedern 
ausklingen lassen!

1. Singstunde 2023
Am Mittwoch, den 04.01.2023 findet unsere 1. Singstunde statt.

Kleine Vorausschau für das Jahr 2023
Am Samstag, den 14. Januar 2023 singt der Chor Crescendo in 
Billigheim im Bürgerhaus zum Neujahrsempfang der Gemeinde 
Billigheim- Ingenheim.
Am Sonntag, den 07.Mai 2023 singt der Chor Crescendo beim 
Kapellenfest in Appenhofen.

Für alle aktiven SängerInnen:
Von Freitag, den 02. bis Sonntag, den 04. März 2023 findet unser 
Chorprobenwochenende statt.

Wer uns unterstützen möchte:
Gerne freuen wir uns über Gemeindemitglieder und Auswär-
tige die unseren Chor passiv beitreten wollen. Für nur 15 Euro 
Jahresbeitrag können Sie uns unterstützen und ihren Beitrag für 
das kulturelle Leben der Gemeinde Billigheim-Ingenheim leisten. 
Melden sie sich einfach bei der 1. Vorsitzenden Claudia Schmitt 
unter der 0174 9410178.

 › TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim
Fussball
Unsere gesamten Damen-, Herren- und Juniorenmannschaften 
sind in der wohlverdienten Winterpause.

Pfälzer Fest
Zwischen den Feiertagen findet traditionell am Donnerstag, 
29. Dezember unser Kesselfleisch-Essen im Clubhaus Billigheim 
statt.
Ab 11.30 Uhr Schweinemett
Ab 12.00 Uhr Kesselfleisch und Hausmacher Bratwurst
Platzreservierung ist zwingend notwendig unter:
Mail: info@tsv-fortuna.de
WhatsApp: 0176-62853454
Rohe Bratwürste können auch käuflich erworben werden.

Terminvorschau
Pfälzer Fest mit Kesselfleisch-Essen
Donnerstag, 29. Dezember 2022 Clubhaus Billigheim
Samstag, 28. Januar 2023 Clubhaus Ingenheim
Faschingstanz Bürgerhaus Billigheim
Faschingssamstag, 18. Februar 2023
Rosenmontag, 20. Februar 2023
Infos folgen.

 › Schützenverein Appenhofen
Schützenjugend:
Die Schützenjugend macht Weihnachtsferien.
Nächstes Jugendtraining am Freitag, den 06.01.2023 um 16:30 Uhr.
Neueinsteiger sind willkommen.
Weihnachtsfeier
Am Samstag 17.12. findet ab 18:00 Uhr unsere Weihnachtsfeier 
im Schützenhaus statt. Freundlich zugedachte Spenden für die 
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Eschbach
Ortsbürgermeister: Frank Laux, Tel.: 0152 34230074, 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Sprechzeiten Seniorenbeauftragter Günter Haas: 
nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 06345 5178
www.eschbach-pfalz.de

Amtlicher Teil

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung  
des Ortsgemeinderates Eschbach

Am Dienstag, 20.12.2022 um 19:00 Uhr, findet eine öffentliche/
nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Eschbach
Ort: 76831 Eschbach, Weinstraße 75
Raum: Rathaus (Sitzungssaal)
Tagesordnung
öffentlich:
01. Einwohnerfragestunde
02. Ehrung und Auszeichnung von Persönlichkeiten für beson-

dere Verdienste um die Ortsgemeindehier: Änderung der 
bestehenden Ehrenordnung

03. Einführung eines internen Organisations- und Kontrollsys-
tems zur Erfüllung der (neuen) steuerlichen Pflichten im 
Rahmen der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz - Infor-
mation und Absichtserklärung

04. Beschaffung von Bänken für den Friedhof
05. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB hinsichtlich 

einer Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses 
mit Garage in Eschbach, Ölgasse, Flurstück Nr. 239

06. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
01. Pachtangelegenheiten
02. Mitteilungen und Anfragen
Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind am 
Ende der nichtöffentlichen Sitzung bekanntzugeben!

Eschbach, 12.12.2022
Frank Laux, Ortsbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

 › ASV Eschbach
Vorweihnachtstreff
Am Sonntag, den 18.12.2022, findet von 15 - 20 Uhr im Außen-
bereich und im warmen Sportheim ein Vorweihnachtstreff statt.
Angeboten werden Kaffee, Kuchen, Glühwein, Kinderpunsch,
Grillwurst vom Holzkohlegrill, Elsässer und vegetarischer Flamm-
kuchen. Es gibt auch Stockbrot und Würstchen zum selbst grillen 
an den Feuerschalen. Ab 16 Uhr Fernsehübertragung Fußball-
WM Endspiel.
Der ASV wünscht allen ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das Jahr 2023 - dem 75-jährigen Vereins-
jubiläumsjahr.
P.S.: Die für den 17.12.2022 angekündigte ASV-Weihnachtsfeier 
findet nicht statt.

Böchingen
Ortsbürgermeister: Reinhold Walter
Tel.: 06341/63415 o. 06341/60601,  Sprechz. n. Vereinbarung
Seniorenbeauftragter Karl Heinz Rößler, 
Tel.: 510730 bzw. 0160 8060246, www.boechingen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung über den Vollzug  
des Kommunalwahlgesetzes (KWG)  
und der Kommunalwahlordnung (KWO)

Nachdem das Ratsmitglied Jan Philip Poppelbaum mit Wirkung 
zum 01.01.2022 als Nachfolger für den bisherigen Ortsbürger-
meister Reinhold Walter zum neuen Ortsbürgermeister gewählt 
wurde, wurde als Ersatzperson, nach dem Ergebnis der in 
Böchingen am 26.05.2019 stattgefundenen Mehrheitswahl, Frau 
Marion Linxweiler, Hauptstr. 24, 76833 Böchingen, gemäß § 45 
Abs. 4 KWG in den Gemeinderat der Ortsgemeinde Böchingen 
zum 01.01.2023 berufen. Frau Linxweiler hat die Wahl angenom-
men.

Böchingen, 12.12.2022
Reinhold Walter
Ortsbürgermeister u. Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

 › Seniorenhilfe für Handy und Internet
Ehrenamtlicher Digital-Botschafter Günter Schweppenheiser;
telef. Terminvereinbarung 06341-620315

 › Pfälzerwald Verein Böchingen
Mit dem Pfälzerwald Verein am 4. Adventssonntag zur 
Böchinger Hütte im Pottaschtal
Markus und seine Wanderfreunde von den Rhein-Neckarwande-
rern sind traditionell am letzten Sonntag vor Weihnachten auf 
unserer Böchinger Hütte ehrenamtlich im Einsatz. Für diesen Tag 
haben sich zwei kleine Wandergruppen angemeldet, die gegen 
11 Uhr am Wanderparkplatz zu ihrer Tour auf die Hütte starten. 
Beide Gruppen freuen sich auf den Sternenweg und die weih-
nachtliche Dekoration der Hütte.
Nach dem Mittagstisch sind alle Wanderer zum gemeinsamen 
Singen eingeladen. Wir stimmen zur Gitarrenbegleitung Weih-
nachtslieder, Volkslieder und Pfälzer Lieder an. Markus und sein 
Team bereiten einen leckeren Mittagtisch vor, dazu auch Kaffee 
und Kuchen, gerne auch einen Glühwein. Wir bitten alle Wande-
rer für den Rückweg bei beginnender Dunkelheit, eine Taschen- 
oder Stirnlampe nicht zu vergessen.
Der Pfälzerwald Verein Böchingen wünscht allen Wanderern ein 
schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Die 
Böchinger Hütte macht eine kurze Weihnachtspause und öffnet 
wieder am Sonntag, 08. Januar 2023 mit dem Team der Schn-
ortzler.

Ihre Verbandsgemeinde im Internet

www.landau-land.de
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An dieser Stelle bedankt sich die Ortsgemeinde Göcklingen recht 
herzlich bei Jean-Jacques Sarton für die ehrenamtliche und pro-
fessionelle Betreuung unserer alten Homepage seit mindestens 
15 Jahren.

Manuela Laub
Ortsbrügermeisterin

Nichtamtlicher Teil

 › Seniorenhilfe für Handy und Internet
Ehrenamtlicher Digital-Botschafter Norbert van Eickels;
telef. Terminvereinbarung 06349-927805

 › Jugendtreff
Freitag, 16.12.2022
2. - 7. Klasse, 16:00 Uhr
Filmvorführung mit Nina Schoone u. Kathrin Klein
5. - 7. Klasse, 18:00 Uhr
Plätzchen backen mit Eva Kaufmann u. Laura Weinert-Marinucci

 › Aktuelles aus der Eulenbücherei
Neue Öffnungszeiten der Bücherei:
An beiden Tagen ist bereits um 15.30 Uhr geöffnet!
Bis zum 19.12. (einschliesslich) ist die Bücherei geöffnet!
Noch bis dahin könnt ihr an unserem Advents- und Weihnachts-
tisch für „Groß und Klein „ schmökern! Reinschauen lohnt sich!
Am 5. Januar 2023 sind wir wieder für euch da!
Wir wünschen allen Lesern ein frohes,gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Jahr 2023!

 › Kirchenchorgemeinschaft  
Göcklingen-Ranschbach

Adventlichen Frieden finden
Unter diesem Thema trifft sich die Kirchenchorgemeinschaft 
Göcklingen-Ranschbach am Donnerstag, 15.12.2022 um 19.30 
Uhr zu einer vorweihnachtlichen Andacht mit Liedern und Texten 
im Pfarrheim in Göcklingen. Gäste sind hierzu herzlich willkom-
men.

Heuchelheim-Klingen
Ortsbürgermeister: Uwe Huth
Tel.: 06349/7749,  Sprechstunde nach Vereinbarung, 
www.heuchelheim-klingen.de

Amtlicher Teil

 › Öffentliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan „Östlich Lindenstraße“, 
Gemeinde Heuchelheim-Klingen

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Gesetz vom 30. April 2022 (Artikel 3 vom 26. April 2022) geändert 
worden ist.
Der Gemeinderat Heuchelheim-Klingen hat in seiner Sitzung 
am 26.05.2021 beschlossen, den Bebauungsplan „Lindenstraße“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a i.V.m. § 13a BauGB und 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufzustellen.
Das zu überplanende Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 2,0 ha 
und befindet sich im südlichen Siedlungsrand von Klingen. Bei 

Frankweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Nerding
Tel.: 06345/84 86, Sprechzeit nach Vereinbarung
www.frankweiler.de

Nichtamtlicher Teil

 › Pfälzerwald Verein Frankweiler
Am Sonntag, 18.12.2022, findet die Monatswanderung Dezem-
ber des PWV Frankweiler statt.
Glühweinwanderung rund um den Ringelsberg mit Einkehr in die 
Ringelsberghütte, Treffpunkt und Abmarsch: 12:00 Uhr, Am Stei-
gert

Göcklingen
Ortsbürgermeisterin: Manuela Laub
Tel.: 06349/6234,  Sprechzeit nach Vereinbarung
www.goecklingen.de

Amtlicher Teil

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung  
des Ortsgemeinderates Göcklingen

Am Mittwoch, 21.12.2022 um 18:00 Uhr, findet eine öffentli-
che/nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Göcklingen
Ort: 76831 Göcklingen, 

Schulplatz 1
Raum: Rathaus (Sitzungssaal)

Tagesordnung
öffentlich:
01. Einwohnerfragestunde
02. Einführung eines internen Organisations- und Kontrollsys-

tems zur Erfüllung der (neuen) steuerlichen Pflichten im 
Rahmen der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz - 
Information und Absichtserklärung

03. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
01. Grundstücksangelegenheiten
02. Mitteilungen und Anfragen

Göcklingen, 08.12.2022
Manuela Laub, Ortsbürgermeisterin

 › Veranstaltungskalender 2023 und 
Rundschau

Liebe Mitbürger*innen!
Mit der Einführung unserer neuen Homepage dürfen in Zukunft 
alle Vereine, Kirchen und Organisationen ihre Termine selber auf 
unserer Homepage in den Veranstaltungskalender eintragen. 
Somit besteht immer die Möglichkeit, Termine nachträglich zu 
verändern oder zu ergänzen. Um den Zugang für den Kalender 
zu bekommen, bitten wir um eine schriftliche Anfrage unter buer-
germeisterin@goecklingen.de. Jede Institution bekommt einen 
Zugang. Voraussetzung für den Zugang ist ein Google-Konto.

Wir möchten aber auch weiterhin unseren Veranstaltungskalen-
der im Amtsblatt abdrucken. Deshalb bitten wir alle Termine, so 
weit möglich, bis 25.12.2022 im Kalender auf unserer Homepage 
zu hinterlegen.
Des Weiteren dürfen zukünftige Beiträge für unsere Rundschau 
unter buergermeisterin@goecklingen.de gemeldet werden.
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September
02. bis 04.09.2023 Rotweinkerwe Klingen
08.09.2023 Private Veranstaltung Panoramahütte
Oktober
14. und
15.10.2023

Herbschdwächelfeschd

November
11.11.2023 Martinsumzug Kindergarten
Dezember
03.12.2023 Advent in den Höfen
10.12.2023 Weihnachtsmarkt
17.12.2023 Advent in den Höfen
24.12.2023 Advent in den Höfen
28.12.2023 Jahresabschlusswanderung

MGV Heuchelheim

Nichtamtlicher Teil

 › Aktuelles aus der Eulenbücherei
Neue Öffnungszeiten der Bücherei:
An beiden Tagen ist bereits um 15.30 Uhr geöffnet!
Bis zum 19.12. (einschliesslich) ist die Bücherei geöffnet!
Noch bis dahin könnt ihr an unserem Advents- und Weihnachts-
tisch für „Groß und Klein „ schmökern! Reinschauen lohnt sich!
Am 5. Januar 2023 sind wir wieder für euch da!
Wir wünschen allen Lesern ein frohes,gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Jahr 2023!

 › Advent in den Höfen
Wir laden alle unsere Mitbürger von Heuchelheim und Klingen 
zur Spurensuche im Advent ein.
Am 4. Adventsonntag treffen wir uns um 18:00 Uhr in der „Burg 
zu Klingen“, um bei etwas Wärmendem „innezuhalten“ und mit 
einem Anstoß über das Eigentliche der Weihnacht „loszugehen“. 
Es wäre schön, mit vielen von euch an der Weihnacht „anzukom-
men“.
Seid herzlich willkommen!
Wir würden uns freuen, wenn ihr für den Punsch und Glühwein 
euren eigenen Becher/Glas mitbringt
Termin und Ort: 4. Advent, 18.12.22, 18:00 Uhr, „Burg zu Klin-
gen“,
Familie Ritter, Klingbachstr. 75, Klingen
Wir freuen uns auf euch!

Ilbesheim
Ortsbürgermeister: Peter Jean
Tel.: 06341/31908,  Sprechzeit nach tel. Vereinbarung
www.ilbesheim.de

Amtlicher Teil

 › Veranstaltungskalender 2023
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Vereinsvorsitzende,
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir möchten auch für 
das kommende Jahr wieder einen Veranstaltungskalender sowie 
einen Belegungsplan für die Gemeindeeinrichtungen erstellen. 
Damit er sowohl im Amtsblatt als auch auf unserer Homepage 
veröffentlicht werden kann, bitte ich alle Vereinsvorsitzenden 
bzw. Verantwortlichen der Vereine und Gruppierungen, die im 
Jahr 2023 öffentliche Veranstaltungen durchführen möchten, mir 
die genauen Termine und die Veranstaltungsorte bis zum Diens-
tag, den 20.12.2022 per Mail (g.eck@ilbesheim.de) oder telefo-
nisch (01637295825) mitzuteilen.
Herzlichen Dank.

Georg Eck, Beigeordneter

dem nördlichen Planbereich handelt es sich bauplanungsrecht-
lich um eine Fläche des Innenbereichs. Bei dem südlichen Plan-
bereich handelt es sich bauplanungsrechtlich um eine Fläche des 
Außenbereichs.
Zwischenzeitlich bietet der Gesetzgeber in Form des neuaufge-
nommenen, befristeten § 13b BauGB die Möglichkeit, entspre-
chend § 13a BauGB unter den vorliegenden Voraussetzungen, die 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren.
Da das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach 
§ 13b BauGB nur bis zum Ablauf des 31.12.2022 förmlich ein-
geleitet werden kann, hat der Gemeinderat mit Sitzung vom 
07.12.2022 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanver-
fahren „Östlich Lindenstraße“ bekräftigt bzw. in den nachfolgend 
dargestellten Plangebietsgrenzen erneut gefasst. Er ersetzt damit 
den mit Sitzungsvorlage 26.05.2021 gefassten Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan „Östlich Lindenstraße“
Der Plangebiet „Östlich Lindenstraße“, im Ortsteil Klingen, stellt 
sich wie folgt dar:

Landau in der Pfalz, 15.12.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister

 › Veranstaltungskalender 2023
Januar
07.01.2023 Musikveranstaltung

Landjugend
Festhalle

15.01.2023 Neujahrsempfang Festhalle
21.01.2023 Schlachtfest

MGV Heuchelheim
Festhalle

27.01.2023 Private Veranstaltung Festhalle
Februar
19.02.2023 Kinderfasching Festhalle
März
17.03.2023 Private Veranstaltung Festhalle
April
01.04.2023 Private Veranstaltung Festhalle
30.04.2023 Maibaumstellen Rathaus
Mai
Juni
17. und
18.06.2023

Weinpanorama Panoramahütte

Juli
08.07.2023 Private Veranstaltung Festhalle
21.07.2023 After-Work-Party Panoramahütte
22.07.2023 Private Veranstaltung Festhalle
August
05.08.2023 Private Veranstaltung Panoramahütte
11.-13.+
15.08.2023

Kerwe Heuchelheim
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Knöringen
Ortsbürgermeister: Dieter Ditsch
Tel.: 06341/62521, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.knoeringen.de

Amtlicher Teil

 › Adventsfenster der kath. Kirche
Am Freitag, 23.12. öffnet sich das Adventsfenster an der katho-
lischen Kirche. Dazu wird das Knöringer Chörchen für die pas-
sende weihnachtliche Stimmung sorgen. Beginn ist um 18 Uhr. 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Leinsweiler
Ortsbürgermeister: Thomas Stübinger
Tel.: 0171/6807583,  Sprechzeit: nach Vereinbarung
www.leinsweiler.de

Nichtamtlicher Teil

 › Gesangverein Leinweiler 1876 e. V.
Projektchor Viva Musica - Abschlusskonzert
Wann: Samstag, 17. Dezember um 19.00 Uhr
Wo: Sonnenberghalle in Leinsweiler
Um Reservierung wird gebeten per Tel. 06345/9538389 oder
per Email: jk.kohlmann@web.de
Es sind nur noch wenige Plätze frei.
Wir freuen uns auf Sie!

Ranschbach
Ortsbürgermeister: Thorsten Doll
Tel.: 06345/93058,  
Sprechzeit nach Vereinbarung, www.ranschbach.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Satzung der 
Ortsgemeinde Ranschbach zur Erhebung 
von wiederkehrenden Beiträgen für 
den Ausbau von Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende 
Beiträge) vom 29.11.2022

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
§ 3 Ermittlungsgebiete
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
§ 5 Gemeindeanteil
§ 6 Beitragsmaßstab
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
§ 9 Vorausleistungen
§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
§ 11 Beitragsschuldner
§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
§ 14 Öffentliche Last
§ 15 In-Kraft-Treten

Nichtamtlicher Teil

 › Förderverein alla hopp e. V.
„Alla hopp glüht vor“ - 23. Dezember
Herzliche Einladung zu unserer beliebten Vorweihnachtsfeier 
„alla hopp glüht vor“.
Am 23.12.2022 um 17 Uhr läuten wir gemeinsam bei Glüh-
wein, Kinderpunsch, Würstchen & Co. Weihnachten ein. Kommt 
alle vorbei, bringt gute Laune und Weihnachtstimmung mit. Wir 
freuen uns!
Wer uns gerne beim Ausschank oder Bratwurst brutzeln helfen 
möchte, meldet sich bitte bei Manfred Biehler: 
Tel. 015751307617

 › Prot. Kirche Ilbesheim
Unterwegs zum Licht - Adventsandacht
Am Mittwoch, 14.12.2022, 19.30 Uhr, findet in der Prot. Kirche 
Ilbesheim eine Lichterandacht mit Livemusik und Weitergabe des 
Friedenslichts von Bethlehem statt. Wir laden ein, eine gemütli-
che Stunde im Kerzenschein zu verbringen.

Impflingen
Ortsbürgermeister: Holger Kurz
Tel.: 0173/8215680, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.impflingen.de

Nichtamtlicher Teil

 › Aktuelles aus der Eulenbücherei
Neue Öffnungszeiten der Bücherei:
An beiden Tagen ist bereits um 15.30 Uhr geöffnet!
Bis zum 19.12. (einschliesslich) ist die Bücherei geöffnet!
Noch bis dahin könnt ihr an unserem Advents- und Weihnachts-
tisch für „Groß und Klein „ schmökern! Reinschauen lohnt sich!
Am 5. Januar 2023 sind wir wieder für euch da!
Wir wünschen allen Lesern ein frohes, gesegnetes Weihnachts-
fest und einen guten Start ins Jahr 2023!

 › Landfrauen Impflingen
Adventsleuchten
Die Landjugend Impflingen und die Landfrauen laden gemein-
sam zum Adventsleuchten ein.
Wann: Donnerstag, 22.12.2022 

ab 17.30 Uhr
Wo: Bürgerhof K4
Kommt vorbei, um zusammen besinnlich bei Glühwein, Punsch 
und Kleinigkeiten zum Essen die bevorstehenden Weihnachts-
tage zu beginnen. Wir freuen uns schon!

 › FSV Steinweiler/Rohrbach/Impflingen
Freundschaftsspiel der E-Jugend FSV Offenbach - FSV Stein-
weiler/Rohrbach SG   8:2
Spaß trotz hoher Niederlage
Trotz einer hohen Niderlabe haben sich unsere Kids wacker in 
Offenbach geschlagen. Der Sieg fiel etwas zu hoch aus, denn 
wir hatten einige Chancen mehr als es die zwei Tore vermuten 
lassen.
Offenbach hatte in ihren Reihen vorwiegend Kinder aus dem 
2012er-Jahrgang, wir traten hauptsächlich mit dem jüngeren 
Jahrgang an, aber tortzdem hat es allen viel Spaß gemacht.
Es spielten und kämpften Finn, Philipp, Luis, Phil, Paul, Moritz W., 
Anton und Alessio.
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2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, 
die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.
b) Bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angren-
zen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch 
einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die 
Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Ver-
bindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.
d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefen-
begrenzungslinie liegenden Grundstücksteile aufgrund der 
Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise selb-
ständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird 
die Fläche bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne 
selbständig nutzbar und geht die tatsächliche bauliche, 
gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der inner-
halb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über 
die tiefenmäßige Begrenzung nach a) und b) hinaus, so ver-
schiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze 
der tatsächlichen Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordne-
ten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, 
gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt 
sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tat-
sächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingar-
ten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grund-
stücks - gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 
2 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festge-

setzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der 

Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist auch 
eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 
durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind 
beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. 
Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit 
der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu 
messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück 
bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte Voll-
geschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl 
von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohn-
zwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer 
freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 - 3 eine Vollgeschosszahl nicht fest-
stellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt 
durch 2,8 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt 
der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen
(1) Die Ortsgemeinde Ranschbach erhebt wiederkehrende Bei-
träge für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen 
nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanla-
gen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der 
Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, 

ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schad-
haften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 
genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer 
fertiggestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere 
Teile,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der 
Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funk-
tion, der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervor-
hebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und 
Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Her-
stellung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetz-
buch (BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kos-
tenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem 
zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.
§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze sowie selbstständige Parkflächen und Grünan-
lagen sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, 
Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, 
mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußweg-
belags.
§ 3
Ermittlungsgebiete
(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des 
Gemeindegebietesbilden als einheitliche öffentliche Einrichtung 
das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit).
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffent-
lichen Einrichtungen ist dieser Satzung als Anlage 1 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungs-
einheit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Inves-
titionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 
ermittelt.
§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, indus-
triell oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die 
rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines 
Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Ver-
kehrsanlage haben.
§ 5
Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil beträgt 25 %.
§ 6
Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollge-
schosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 15 v.H.
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im 
Sinne der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist 

das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbe-
plante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buch-
grundstücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.
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§ 12
Veranlagung und Fälligkeit
(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen dar-
auf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen 
Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung 

der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der 
Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem 

Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge 
können durch ein besonderen Informationsschreiben festgestellt 
werden.
§ 13
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, 
vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei 
der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt 
und beitragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 0 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführ-

ten Veranlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflächenent-
wässerungskosten oder anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis 
d) gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau 
und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder 
mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine 
Addition der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Ver-
schonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte 
höhere Verschonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in 
dem die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbei-
träge nach dem BauGB bzw. für die Ausbauträge nach dem KAG 
entstanden sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von 
Verträgen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a 
Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festge-
setzt.
Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung 
der Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung 
der Verkehrsanlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet zu Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. 
worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verscho-
nungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie 
folgt festgelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche - zwei Jahre Verscho-
nung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche - vier Jahre Verscho-
nung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche - sechs Jahre Verscho-
nung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche - acht Jahre Verscho-
nung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche - zehn Jahre Verscho-
nung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche - zwölf Jahre Ver-
schonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche - 14 Jahre Verscho-
nung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche - 16 Jahre Verscho-
nung

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige 
Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungs-
plangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vor-
handener Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse 
angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der 
Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tat-
sächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, min-
destens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der 
Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, 
wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
getroffen sind,
b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch 
Umrechnung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher 
ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden 
Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unter-
schiedlicher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhan-
den, gilt die bei der überwiegenden Baumasse vorhandene 
Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten 
wird die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und 
gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt ent-
sprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnli-
cher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutz-
ten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen 
Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.
§ 7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung 
verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer 
oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungs-
einheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach 
Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur 
Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich über-
schneidenden Grundstücksteile.
§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für 
das abgelaufene Jahr.
§ 9
Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der 
Gemeinde Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erho-
ben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.
§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages
Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung 
wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwick-
lung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde 
gelegt.
§ 11
Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberech-
tigter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 19 - Nr. 50/2022

Die Ortsgemeinde Ranschbach lässt sich aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten zu einer einheitlichen öffentlichen Einrichtung 
zusammenfassen. Die Abrechnungseinheit besteht aus dem 
Ortsbereich der Gemeinde und beinhaltet alle sämtliche, in der 
Abrechnungseinheit befindlichen öffentlichen und zum Anbau 
befindlichen Verkehrsanlagen. Die Gemeinde Ranschbach hat 
ein zusammenhängendes, historisch gewachsenes Gebiet. Über 
das vorhandene Straßennetz können alle öffentlichen Einrichtun-
gen wie Rathaus, Kindergarten, Dorfgemeinschaftshaus, Kirche, 
Friedhof etc. sowie ansässige Gaststätten, Winzer- und Landwirt-
schaftsbetriebe erreicht werden.
In der Ortsgemeinde Ranschbach gibt es keine Bahnlinien, Flüsse, 
relevante Außenbereichsflächen oder sonstige räumlich tren-
nende Zäsuren, welche eine Aufteilung in mehrere Abrechnungs-
einheiten rechtfertigen würde.
Die durch den Ort verlaufenden klassifizierte Verkehrsanlage 
(L508/Weinstraße) bewirkt zudem keinen Zerfall des räumlichen 
Zusammenhangs - im Gegenteil, ihr kommt sogar verbindende 
Wirkung der gesamten Ortslage zu, damit die innerdörfliche Inf-
rastruktur von sämtlichen Anliegern benutzt werden können.
Aus den genannten Ausführungen wird für die Ortsgemeinde 
Ranschbach eine einheitliche öffentliche Abrechnungseinheit 
„Ortslage“ gebildet.

Nichtamtlicher Teil

 › SV Rot Weiß Ranschbach - HSG Trifels
Spielbetrieb am Wochenende
Mitttwoch, 14.12.2022
D 2 19.30 Uhr HSG Dud/Schi - HSG Trifels
Schulzentrum alte Kreissporthalle Schifferstadt
Samstag, 17.12.2022
m C 14.45 Uhr Ott/Bell/Zeis/Kuhardt - HSG Trifels
Spiegelbachhalle Bellheim
m B 14.15 Uhr HSG Landau-Land - HSG Trifels
Sporthalle Ost, Landau
M 1 18.00 Uhr HSG Mutterstadt/Ruchheim - HSG Trifels
TSG Sporthalle, Mutterstadt
D 1 18.00 Uhr Hauenstein-Rodalben - HSG Trifels
Wasgauhalle Hauenstein
D 2 19.00 Uhr HSG Landau-Land - HSG Trifels
Löwensteinhalle Albersweiler
Sonntag, 18.12.2022
m D 12.15 Uhr HSG Trifels - TS Rodalben
w B 14.00 Uhr HSG Trifels - TSG Friesenheim
w A 16.00 Uhr HSG Trifels - wSG As/Dan/Ho
M 2 18.00 Uhr HSG Trifels - TSV Speyer 2
Die Spiele finden im Staufer-Schulzentrum in Annweiler statt.

Siebeldingen
Ortsbürgermeister: Peter Klein
Tel.: 06345/407986, Sprechzeit n.V. u. jeden 1.Montag 
im Monat 16.30-17.30 Uhr, www.siebeldingen.de

Amtlicher Teil

 › 4. Adventsfenster
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Sonntag, 18.12.2022 findet das 4. und letzte Adventsfenster 
für dieses Jahr statt. Wir treffen uns um 16:00 Uhr bei Herrn Lars 
Hanke, Pfarrgasse 16, 76833 Siebeldingen. Auch im Namen von 
Herrn Hanke lade ich Sie herzlich ein. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.

Peter Klein, Ortsbürgermeister

16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche - 18 Jahre Verscho-
nung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche - 20 Jahre Verscho-
nung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der 
sachlichen Ausgleichsbetragspflichten.
§ 14
Öffentliche Last
Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche 
Last auf dem Grundstück.
§ 15
In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Ausbaubeitragssatzung zur Erhebung von 
Einmalbeiträgen vom 30.12.2004 außer Kraft. Soweit Beitragsan-
sprüche aufgrund der vorhergehenden Satzung entstanden sind, 
bleiben diese hiervon unberührt und es gelten insoweit für diese 
die bisherigen Regelungen weiter.

76829 Ranschbach, den 29.11.2022
gez. Thorsten Doll, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
von Rheinland-Pfalz oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ver-
bandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Landau in der Pfalz, den 12.12.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister

Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung wiederkehrende Bei-
träge für Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Ranschbach vom 
29.11.2022

Begründung gemäß § 3 Abs. 1 der wkB-Satzung i.V.m. § 10 a 
Abs. 1 KAG
Unter Berücksichtigung der vom Bundesverfassungsgericht auf-
gestellten verfassungsrechtlichen Anforderungen (Beschluss vom 
25.06.2014 - AZ: BvR 668/10 und 2104/10) sowie der Urteile des 
Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz, (AZ: 6 C 10719/19.
OVG vom 04.06.2020 und AZ: 6 C 10927/19.OVG vom 04.06.2020), 
können sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des 
Gemeindegebietes zu einer öffentlichen Einrichtung zusammen-
gefasst werden. Dabei stellt eine Einwohnerzahl von 3.000 einen 
Orientierungswert für die Bildung einer Abrechnungseinheit dar. 
Die Gesamteinwohnerzahl der Ortsgemeinde Ranschbach liegt 
bei 622 Einwohner (Stand 01.10.2022) und liegt somit deutlich 
unter diesem Orientierungswert.
Gemäß § 10 a Abs. 1 KAG kann die Bildung einer einheitlichen 
öffentlichen Einrichtung durch Zusammenfassen aller Verkehrs-
anlagen einer Gemeinde erfolgen, wenn diese aufgrund des 
zusammenhängenden Gemeindegebietes in ihrer Gesamtheit 
den einzelnen Grundstücken die Anbindung an das inner- und 
überörtliche Straßennetz vermitteln.
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Walsheim
Ortsbürgermeister: Jörg Keller
Tel. 06341/136307, Sprechzeit nach Vereinbarung, 
www.walsheim.com

Nichtamtlicher Teil

 › Seniorenhilfe für Handy und Internet
Ehrenamtliche Digital-Botschafterin Kerstin Grimm;
telef. Terminvereinbarung 0170-682 3981

 › Neujahrsempfang und Knutfest
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nachdem der Neujahrsempfang 2022 mit anschließendem Knut-
fest zu Beginn des Jahres gut angenommen wurde, wollen wir 
das Jahr 2023 ebenso beginnen. Beide Veranstaltungen werden 
am 08.01.2023 stattfinden. Bitte merken Sie sich den Termin vor. 
Weitere Infos demnächst auf diesem Weg.

Peter Klein, Ortsbürgermeister

 › Anmeldungen für die Kindertagesstätte 
„Pusteblume“

Derzeit läuft die Bedarfsplanung für die Anzahl der benötigten 
Kita-Plätze im kommenden Kita-Jahr 2023/24. 
Deshalb werden die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gebe-
ten, die Kinder, die im Laufe des Kita-Jahres 2023/24 (ab Sommer 
2023) in der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Siebeldingen auf-
genommen werden möchten, innerhalb der nächsten acht Tage 
in der Kita anzumelden (Tel. 06345 / 7746). Sofern Sie Ihr Kind 
bereits angemeldet haben, ist eine erneute Meldung selbstver-
ständlich nicht mehr notwendig.

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei Siebeldingen
Die Gemeindebücherei Siebeldingen hat am Donnerstag, den 
15.12.2022 und Montag, den 19.12.2022 geöffnet. Danach 
verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien.
Ab Donnerstag, den 05.01.2023 sind wir von 16.00 bis 18.00 
Uhr und ab 09.01.2023 in der großen Pause zwischen 9.30 bis 
10.00 Uhr für alle Bücherwürmer und Spielefans da.
Einfach vorbeikommen, schmökern und kostenlos ausleihen.
Wir bedanken uns für die rege Teilnahme, wünschen allen eine 
friedliche Weihnachtsfeiertage und freuen uns auch dich im Rat-
haus Siebeldingen, Eingang Weinstraße, Erdgeschoss.

 › TSV Siebeldingen
Sportprogramm in der Turnhalle Siebeldingen
Für Sanfte Gymnastik und Bauch, Beine, Po bitte großes Hand-
tuch oder/und eine eigene Matte mitbringen.
Sanfte Gymnastik
Montag, 17:45 - 18:45 Uhr, Ilona Bauer (am 19.12.: Herta Dolenga)
Hinweis: Am Mittwoch, 14.12. um 18 Uhr Weihnachtsfeier Sanfte 
Gymnastik/Bauch, Beine, Po im Dorfgemeinschaftshaus.
Badminton
(Freizeitgruppe für Neueinsteigende ab dem Jugendalter - Info: 
Tel. 06345-954975)
Montag, 19:30 - 21:00, Jörg Katerndahl
Eltern-Kind-Turnen
(Kinder von 2-5 Jahre)
Mittwoch, 16:00 - 17:00 Uhr, Silvia Hunsicker
Spiel- u. Bewegungstraining
(Kinder von 6-10 Jahre/1.-4. Klasse)
Mittwoch, 17:00 - 18:00 Uhr, Sebastian Kappauf
Bauch, Beine, Po
Mittwoch, 19.30 - 20.30 Uhr, Ilona Bauer
Hinweis: Am Mittwoch, 14.12. um 18 Uhr Weihnachtsfeier Sanfte 
Gymnastik/Bauch, Beine, Po im Dorfgemeinschaftshaus (Am 
14.12. entfällt Bauch, Beine, Po).
Seniorengymnastik
Donnerstag, 14:30 - 15:30 Uhr, Herta Dolenga
Yoga
Freitag, 17.30 - 19.00 Uhr, Monika Doll
Neuer Kurs ab 16.12. - Es sind noch Plätze frei!
Kurs-Info/Anmeldung bei Monika Doll, Tel. 0151-57980716.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzeigenpreis- 
liste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Ar-
tikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verla-
ges oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des 
Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den 
Verlag.
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Buntes Landau-Land-Leben

Böchingen

 › Der Nikolaus zu Besuch in Böchingen

Großer Andrang und Freude 
herrschte am vergangenen 
Freitag in Böchingen, als der 
Nikolaus, begleitet von vier 
festlich geschmückten Eseln, 
auf den Dorfplatz in Böchin-
gen einzog. Die Kinder waren 
gut vorbereitet und stimmten 
ihn mit einige Weihnachtslie-
der gütig, so dass jedes Kind 
mit einem kleinen Geschenk 
belohnt wurde.

Danke an Karl-Heinz Rößler und Doris Dühr-Biehn mit ihrem 
Team des Eselpferdehof Südpfalz.

 › Böchinger LandFrauen besuchen den 
Christkindlmarkt

Europa Galerie Saarbrücken

Am 10. Dezember 2022 fand 
der jährliche Ausflug zum 
Weihnachtsmarkt statt. Dieses 
Mal mit Ziel Christkindlmarkt 
Saarbrücken.
Es gab viel zu sehen und zu 
bestaunen. Die weihnachtlich 
geschmückte Stadt, das große 
Angebot der Verkaufsstände 
die vom St. Johanner Markt 
über die Bahnhofstraße bis hin 
zur Europa Galerie reichten und 
nicht zuletzt die vielen Lecke-
reien die in der Weihnachts-
straße angeboten wurden. Wir 
hatten einen sehr schönen Tag.

Buntes Landau-Land-Leben

Verbandsgemeinde

 › FWG Landau-Land spendet 1.500 € an 
Seniorenbeirat

Im Rahmen der letzten Sitzung des VG-Rates im Jahre 2022 
überreichte Uwe Huth von der FWG Landau-Land einen Scheck 
in Höhe von 1.500 € an den Vorsitzenden des Seniorenbeirates 
Norbert van Eickels.
Damit möchte die FWG einen kleinen finanziellen Beitrag leis-
ten und die Seniorenarbeit in der VG unterstützen.

Siebeldingen

 › 3. Adventsfenster und Christbaumverkauf
Unter Beteiligung der örtlichen Vereine und bei schönen Win-
terwetter konnte unser 3. Advenstfenster stattfinden. Der 
Christbaumverkauf durch den Förderverein unserer Feuerwehr 
war ein voller Erfolg. Es gab leckeren Glühwein und Kinder-
punsch, zubereitet von den Landfrauen, Speisen, zubereitet von 
den Mitgliedern des Jugendtreffs und dem Förderverein unse-
res Kindergartens. Die Schüler der 2. Klasse der Grundschule 
sangen unter der Leitung von Frau Espenschied ein schönes 
Lied und verkauften anschließend selbstgebackene Plätzchen. 
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch Herrn 
Schneiders. Des Weiteren konnte Honig und Met-Honigwein 
erworben werden. Es gab auch ein Ausstellung mit Bildern. 
Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.

Wir sind zu erreichen unter der Telefonummer
06341 143-0
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Buntes Landau-Land-Leben

Ilbesheim

 › Kita Rappelkiste Nikolaustag
Am 6. Dezember besuchte uns Bischof Nikolaus. Er kam als wir 
gerade im Morgenkreis saßen. Wir sangen und plötzlich klopfte 
es ganz laut an die Tür. Wir begrüßten ihn herzlich und san-
gen ihm einige Nikolauslieder: „Nikolaus, pack die Taschen aus“, 
„Lasst uns froh und munter sein“, „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus“, 
„Applaus für den Nikolaus“. Darüber hat er sich riesig gefreut. Er 
las aus seinem goldenen Buch vor und hatte für jedes Kind eine 
kleine Geschenktüte dabei. In jeder Tüte war eine Stirnlampe, 
Walnüsse und eine Mandarine. Für den Kindergarten brachte er 
Bilderbücher, einen Licht-/Schattentisch, zwei Straßensets, Lauf-
dosen und eine Puppenküche mit. Wir bedankten uns mit einer 
guten Flasche Wein.

Knöringen

 › 112 - Feuerwehr eröffnet Adventskalender
112 - passend zur Notrufnummer eröffnete am 1.12. traditio-
nell wieder die Feuerwehr Knöringen/Walsheim den Knöringer 
Adventskalender. In diesem Jahr ist das Fenster ganz klassisch 
geschmückt. Nämlich mit dem Feuerwehr- Signet, das sinn-

Frankweiler

 › Krankenpflegeverein/Nachbarschaftshilfe 
Frankweiler

Adventsessen für Seniorinnen und Senioren
Nach zwei erfolgreichen Seniorennachmittagen im Juni und 
August 2022 bot der Krankenpflegeverein Frankweiler zum 
ersten Mal einen Mittagstisch für diese Zielgruppe an und die 
Reaktion auf dieses Angebot war überwältigend. 
Über 40 ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger trafen sich in 
der vorweihnachtlich geschmückten Dagoberthalle um sich 
bei Fleeschknepp und Meerrettich vom Team des Krankenpfle-
gevereins verwöhnen zu lassen. 
Natürlich gab es dem Anlass entsprechend auch eine recht 
lustige Weihnachtsgeschichte, der neue Gemeindepfarrer Herr 
Bernd Rapp stellte sich vor, und trug mit seiner launisch vor-
getragenen Kurzautobiografie ebenfalls zur Erheiterung der 
Anwesenden bei. Zum Abschluss gab es in Form von Tiramisu, 
Mousse, Himbeercreme und Pudding sowie einem Tässchen 
Kaffee noch eine reichhaltige Dessertauswahl. 
Die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste zeigen, dass es 
eine gelungene Veranstaltung war, dass solche Angebote not-
wendig sind und auch angenommen werden, und für das Team 
des Krankenpflegevereins sind die vielen lobenden Worte 
natürlich Ansporn in diese Richtung weiterzuarbeiten.

Wir wünschen frohe Weihnachten und alles Gute für das neue 
Jahr.

Heuchelheim-Klingen

 › Krimilesung bei den LandFrauen 
Heuchelheim

Die Crème de la Crime der Pfalz zu Gast in Heuchelheim - Gina 
Greifenstein. 
Vor ausverkauftem Haus las sie Pfälzer Weihnachtskrimis aus 
ihrer Feder. Bei Woi-Piranha und leckeren Tapas wurde der 
Abend zu einem Genuss.
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Die Nikolaus Wanderung selbst hat die Gemeinde übernom-
men. Eine Hand voll Freiwillige organisierten eine nette Glüh-
weinwanderung mit Zwischenstop an der Ahlmühle. Der 
Rückweg erfolgte über den neuen Kastanien- Erlebnisweg und 
der Tag nahm einen gemütlichen Abschluss in netter Gesell-
schaft auf der Terrasse am ehemaligen Café Maria mit Gebäck/
Punch/Glühwein und Grillwurst.
Der Erlös soll der Jugendförderung dienen! Danke an alle Hel-
fer!
(Thomas Stübinger)

Ranschbach

 › Adventsfeier der Seniorinnen und 
Senioren

In diesem Jahr fand endlich wieder die traditionelle Advents-
feier der Seniorinnen und Senioren in Ranschbach statt. In vor-
weihnachtlichem Ambiente gab es Zeit für regen Austausch und 
viele nette Begegnungen und Gespräche.
Der Jugendtreff überbrachte zusammen mit einer vorgetra-
genen Geschichte jedem Gast eine selbstgebastelte Kerze mit 
Weihnachtsgrüßen. Außerdem durften sich die Seniorinnen und 
Senioren wieder über ein Weinpräsent freuen.

Besonderen Dank an alle, die 
zum Gelingen der Adventsfeier 
durch Ideen, Engagement und 
Mithilfe beigetragen haben. 
Vielen Dank für das Backen 
der Kuchen, die tatkräftige 
Unterstützung und die wun-
derschöne vorweihnachtliche 
Dekoration.

Dem Jugendtreff herzlichen Dank für das Basteln der Kerzen. 
Ein großes Dankeschön an Elise, Veit und Celina für das Vortra-
gen der schönen Geschichte!
(Thorsten Doll)

Walsheim

 › Jahresabschluss der Senioren  
Walsheim/Knöringen

Am Donnerstag, den 08. Dezember um 14.30 Uhr, trafen sich im 
Dorfgemeinschaftshaus Knöringen die Senioren zur Jahresab-
schlussveranstaltung.
Dies war ein guter Anlass, um eine kleine Auszeit von der hek-
tischen Vorweihnachtszeit zu nehmen und einen adventlichen 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu genießen.

bildlich die vier Kernaufgaben der Feuerwehr darstellt: Retten 
- Löschen - Bergen - Schützen. Die Bürgerinnen und Bürger 
wurden im Anschluss beim gemütlichen Beisammensein mit 
Kartoffelsuppe sowie Glühwein und Kinderpunsch verköstigt. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere Feuerwehrler!

Leinsweiler

 › Nikolaus Wanderung
Endlich konnte nach den Pandemie-Einschränkungen wieder 
der Nikolausabend für die Kinder am 6.12. stattfinden. Die 
Feuerwehren Ilbesheim/Eschbach/Leinsweiler hatten dazu im 
neuen Feuerwehrhaus eingeladen.
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Aus den Kirchengemeinden

 › Prot. Kirchengemeinde  
Billigheim-Ingenheim

In der gut besuchten Kirche zu Ingenheim fand am 2. Advent 
der traditionelle Singgottesdienst unter Leitung von Birgit Kern 
statt.
Einfühlsam wurden die Besucher mit dem Werk „Wie soll ich 
dich empfangen“ Nr. 5 von Sebastian Bach aus dem Weih-
nachtsoratorium in die kommende Adventszeit eingeführt.
Weiter ging es nach der Begrüßung durch Pfarrer Heinlein mit 
dem Adventslied „Gott, heilger Schöpfer aller Stern“, das von 
dem Reformator und Revolutionär Thomas Müntzer aus dem 
Jahr 1523 stammt.
Nach der Predigt mit dem Bezug auf „Erwartung“ z.B. vom 
Advent in unserem Leben, von meinen Mitmenschen, wurde mit 
dem Lied „Dir Gott will ich vertrauen“ der Verstorbenen gedacht 
und alle in die Fürbitte einbezogen.
Die Ehrungen für langjährige Sängerinnen und Sänger wurden 
mit dem Lied „Ein Lied geht um die Welt“ eingeleitet. Der 1. 
Vorsitzende des Ingenheimer Kirchenchors, der ehemalige Pfar-
rer Ralf Piepenbrink ehrte Hildegard Bourquin, Elisabeth Lang, 
Werner Pfalzgraf und Friedel Wendel für 50 Jahre, Ellen Her-
wegh für 45 Jahre und Marianne Forcher für 30 Jahre aktives 
Singen mit viel Freude und Engagement im Verein.

 Foto: Stephan Heinlein
Eine besondere Verabschiedung und Ehrung durfte Pfarrer 
Heinlein als 1. Vorsitzender des prot. Krankenpflegevereins 
Ingenheim vornehmen; seit seiner Gründung 1975 war Frau 
Edith Bangerth mit viel Herzblut als 2. Vorsitzende tätig, nun 
übergab sie ihr Amt an Klaus-Frederic Johannes. Mit großem 
Beifall wurde sie aus dem aktiven Ehrenamt entlassen.
Bei dem Schlusslied „Tochter Zion“ sang die Gemeinde den 2. 
Vers gemeinsam mit dem Chor. Mit einem tosenden Applaus, 
„das täglich Brot jeden Sängers“, entließ die Gemeinde den Kir-
chenchor erfüllt von den Liedern in den Sonntagnachmittag.

Die Organisatorin der Seniorenfahrten, Elli Eberle, begrüßte die 
Anwesenden und bedankte sich für die zahlreichen Teilnahmen 
an den diesjährigen Ausflugsfahrten. Ein Dank ging auch an 
alle Helfer, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchge-
führt werden könnte. Beim anschließenden Kuchenbuffet war 
für jeden Geschmack was dabei. Stellvertretend für die beiden 
Gemeinden, bedankte sich der Walsheimer Ortsbürgermeister 
Jörg Keller für das Engagement von Elli und Karl-Heinz Eberle 
mit einem flüssigen (aber nicht überflüssigen) Präsent. Stellver-
tretend für alle Senioren überreichte Sonja Heraucourt ebenfalls 
ein Präsent und bedankte sich für die unermüdliche Arbeit. Die 
Vorstellung der Seniorenfahrten 2023 fand große Begeisterung. 
Elli hat sowohl neue Ziele gefunden, aber auch alte, bekannte 
Ausflugsziele werden besucht. Frisch gemachte Salate bestimm-
ten dann das Buffet rund um den warmen „Fläschkees“. Nach 
vielen guten Gesprächen neigte sich ein gemütlicher Senioren-
nachmittag langsam dem Ende entgegen. Elli wünschte allen 
eine schöne restliche Advents- und Weihnachtszeit sowie einen 
guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Die Seniorensaison 
2023 beginnt am Donnerstag, den 12. Januar mit dem Neu-
jahrstreffen in der Walsheimer Pfarrscheune.

Gemütliche Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen im Knöringer 
Dorfgemeinschaftshaus

Aufmerksam lauschten die Anwesenden den Worten des Wals-
heimer Ortsbürgermeister Jörg Keller.

 › Abschlusswanderung des PWV Walsheim
Zu unserer Abschlusswanderung zum Ausklang des Wander-
jahres trafen sich am 11.12.2022 fast 30 Wanderfreunde aller 
Generationen.
Vom Wanderparkplatz in Eußertal wanderten wir die 5 km lange 
Strecke zur Walsheimer Hütte. Dort wartete eine weihnachtlich 
geschmückte Hütte und ein gemütliches Feuer im Ofen auf die 
durchgefrorenen Wanderer. Nach einer warmen Mahlzeit, Glüh-
wein und Punsch war die Kälte draußen schnell vergessen und 
wir verbrachten einen schönen Nachmittag in geselliger Runde.
Wir wünschen allen Wanderfreunden schöne Feiertage und 
freuen uns schon auf die nächste Wandersaison.
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Bitte beachten Sie dies bei sinkenden Temperaturen und ziehen 
Sie sich entsprechend warm an.
Ökumenische Aktion „Lebendiger Adventskalender“ in 
Göcklingen
Auch in diesem Jahr haben wir wieder Gelegenheit uns auf 
die Weihnachtszeit zu besinnen, gemeinsam zu singen und zu 
beten, sowie uns an den adventlichen Angeboten und Aktivitä-
ten zu erfreuen bzw.zu beteiligen. Wir öffnen die Fenster jeweils 
um 18.00 Uhr bei folgenden Familien oder Gruppen.
15. Dez. Frau Weiß Andrea Pfaffengasse 7
16. Dez.Familie Ursula Raisinger Hauptstraße 79
19. Dez. Familie Keller Hedda Hauptstraße 54
20. Dez. Konfirmanden evang.Pfarrheim
Einladung zu den Frühschichten in Göcklingen
Noch weit vor Tagesanbruch kommen wir durch die Dunkelheit 
unserer Dörfer, um uns gemeinsam auf den Weg durch den 
Advent zu machen und uns auf das Weihnachtsfest vorzuberei-
ten. Wir treffen uns an
den Freitagen 02. Dezember, 09. Dezember und 16. Dezember
jeweils um 06.00 Uhr im Pfarrheim zu unseren Andachten.
Bevor wir dann in den Tag gehen, wollen wir noch gemeinsam 
frühstücken.
Jeder ist herzlich willkommen.
Seelsorger/innen:
Unsere Seelsorger stehen Ihnen weiterhin telefonisch zur Ver-
fügung:
Pfarrer Marco Gabriel:
Tel.: 06349/99598-12; mobil: 0151-14879971,
E-Mail: marco.gabriel@bistum-speyer.de
Kpl. P. Damian C. Ugwuanyi SMMM:
Tel. 06349/99598-21; Tel: 06343-9880543;
E-Mail: damian.ugwuanyi@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Doris Burkhart:
Tel.: 06349/99598-22; mobil: 0151-14879572,
E-Mail: doris.burkhart@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Martin Dyjecinski:
Tel.: 06349/99598-20; mobil: 0151-14880002,
E-Mail: martin.dyjecinski@bistum-speyer.de

 › Kath. Kirche St. Bartholomäus, Birkweiler
Gottesdienste
Di, 20.12.
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr hl. Messe f. eine Verstorbene

 › Kath. Pfarrei Heilige Anna Edenkoben
- Gemeinde Gleisweiler mit Frankweiler
- Gemeinde Flemlingen mit Böchingen
- Gemeinde Roschbach mit Walsheim
Gottesdienste in diesen drei Gemeinden:
Samstag, 17. Dezember 2022 (4. Advent)
17:45 Uhr in Roschbach (Beichtgelegenheit)
18:30 Uhr in Roschbach (Vorabendmesse)
Sonntag, 18. Dezember 2022 (4. Advent)
09:00 Uhr in Flemlingen
09:00 Uhr in Gleisweiler
Montag, 19. Dezember 2022
18:30 Uhr in Roschbach
Dienstag, 20. Dezember 2022
08:00 Uhr in Roschbach (Eucharistische Anbetung)
18:30 Uhr in Gleisweiler

Katholische Kirchen- bzw. Pfarrgemeinden

 › Kath. Pfarrei Hl. Maria Magdalena 
Klingenmünster

Pfarramt Klingenmünster
Im Stift 13, 76889 Klingenmünster
Tel. 06349-995980, E-Mail: pfarramt.klingenmuenster@
bistum-speyer.de
Homepage: pfarrei-klingenmuenster.de
Sprechzeiten:
dienstags 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
donnerstags 09.00 Uhr - 11.00 Uhr und 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
freitags: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
Gottesdienste vom 15.12. - 22.12.2022
Donnerstag, 15.12.
Eschbach 17.30 Uhr Eucharistiefeier, anschl. Beichtgelegenheit
f. Manfred Bender (Jgd.) u. A.
f. Edwin (Jgd.) u. Erna Erhart
Billigheim 19.00 Uhr ökum. Andacht im Advent (evang. Kirche 
Mühlhofen)
Freitag, 16.12.
Göcklingen 06.00 Uhr Frühschicht im Advent (im Pfarrheim)
Ranschbach 17.30 Uhr Eucharistiefeier, anschl. Beichtgelegen-
heit
zur Mutter Gottes v. d. immerw. Hilfe
Samstag, 17.12. Kollekte: f. d. Aufgaben d. Pfarrei (KiGem)
Gleiszellen 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Rohrbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier
1. Sterbeamt f. Agnes Stentz
4. Adventssonntag, 18.12.
Kollekte: f. d. Aufgaben d. Pfarrei (KiGem)
Billigheim 09.00 Uhr Eucharistiefeier
Eschbach 09.00 Uhr Eucharistiefeier
Klingenmünster 10.30Uhr Eucharistiefeier
f. Robert Christmann
f. Berthold Schwarz (zum 100. Geburtstag)
f. Johannes und Elisabeth Merker
Göcklingen 10.30 Uhr Kindergottesdienst (im Pfarrheim)
Montag, 19.12.
Göcklingen 08.30 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 20.12.
Ingenheim 17.30 Uhr Eucharistiefeier
Mittwoch, 21.12.
Göcklingen 17.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Leo Kraus
Eschbach 18.00 Uhr Lichtblick im Advent (auf dem Dorfplatz)
Donnerstag, 22.12.
Eschbach 17.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Irmi, Georg u. Klaus Laux u. Fam. Ehrhart
Gemeindenachrichten
Energiesparmaßnahmen bei Kirchenheizungen
Aufgrund der aktuellen Krise in der Energieversorgung und 
dem dadurch eventuell zu erwartenden Energienotstand in der 
Winterzeit, hat die Bundesregierung für die Herbst- und Win-
terzeit kurzfristige Energiesparmaßnahmen verordnet, die nach 
Weisung unseres Bistums auch in allen Gebäuden unserer Kir-
chen umzusetzen sind.
Unser Verwaltungsrat hat daher nach Beratung mit dem Pfarrei-
rat die Entscheidung getroffen, dass alle Kirchen unserer Pfar-
rei in den Wintermonaten nur auf Grundtemperatur (8 Grad) 
geheizt werden - das bedeutet, sie bleiben kalt.
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Das Pfarramt ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 9-11 
Uhr besetzt. Bitte tragen Sie wenn möglich eine FFP-2-Maske 
beim Betreten des Büros.
Gottesdienste
Donnerstag, 15.12.
19 Uhr, Evangelische Kirche Mühlhofen:
Adventsandacht (Pfr. Stephan Heinlein und Martin Dyjecinski)
Sonntag, 18.12.
18 Uhr, Evangelische Kirche Mühlhofen: Abendgottesdienst (Pfr. 
Stephan Heinlein)
In unseren Gottesdiensten drinnen empfehlen wir, eine Maske 
zu tragen und Abstand einzuhalten. Bitte warme Kleidung 
anziehen, da in den Kirchen in Billigheim und Ingenheim zur 
Zeit nicht warm geheizt wird. Seit Dezember sind wir (außer an 
Weihnachten) in der Winterkirche in Mühlhofen, dort können 
wir nachhaltiger heizen.
Konfi-Zeit
Lotte-Sticher-Haus, Bergzaberner Str. 21, 16.30 bis 18 Uhr
Jahrgang 2023: 07.01.23 (Bäume), 10.01.23
Jahrgang 2024: 17.01.2023
Herzliche Einladung zum lebendigen Advent:
16.12.2022: Familie Klause, Beginn 19 Uhr im Hof in Mühlhofen, 
Oberdorfstr 33, es werden Advents- und Weihnachtslieder 
gesungen und es gibt Glühwein und Kinderpunsch. Unterstützt 
werden wir von einigen Mitgliedern des Mühlhofener Gesang-
vereins und 2 Gitarristen.
17.12.2022: Julia Eck und Wencke Dietrich:
Ein kleiner Esel macht sich auf den mühsamen Weg nach Bethle-
hem. Am Ende wird er für seinen Mut und seinen tiefen Glauben 
belohnt: Er erfährt, dass der neue König auch dem geringsten 
seiner Geschöpfe Liebe schenkt.
Die Geschichte des kleinen Esels, was er sich alles anhören 
musste und wie steinig sein Weg war, wollen wir euch am 17.12. 
erzählen.
Aber die Geschichte ist nicht nur für die Ohren toll, nein, beson-
ders eure Augen dürfen sich freuen. Wir bauen in der Däm-
merung ein Schattentheater für euch auf und ihr könnt die 
Geschichte auf der Schattenwand verfolgen!
Wir freuen uns sehr auf alle kleinen und großen Besucher!
Wencke und Julia
Beginn 17 Uhr in der Vogesenstraße 2, Ingenheim. Wir wollen 
Kinderaugen zum Leuchten bringen. Herzliche Einladung an alle 
Familien!

 › Prot. Kirchengemeinde Birkweiler  
mit Ranschbach

Herzliche Einladung in unsere Gottesdienste:
4. Advent
Sonntag, 18. Dezember
10.00 Uhr, Prot. Kirche Godramstein (Prädikant Rainer Neu) - 
anschließend Kirchenumtrunk
Heiligabend
Samstag, 24. Dezember
15.00 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Birkwei-
lerer Kirche (Pfrin. Eva Weißmann & Team: Stefanie Flickinger-
Simon und Ute Schwager)
1. Weihnachtstag
Sonntag, 25. Dezember
10.00 Uhr, Festgottesdienst mit Abendmahl und viel Musik 
(Pfrin. Eva Weißmann) in der Prot. Kirche Godramstein. Es sin-
gen und musizieren: Prot. Kirchenchor Godramstein unter Lei-

Rosenkranzgebet:
Roschbach: montags 18:00 Uhr
weitere Informationen zur Pfarrei:
Weitere Informationen und Gottesdienstangebote unserer 
Pfarrei in den übrigen Gemeinden Burrweiler, Hainfeld, Wey-
her, Edesheim, Edenkoben und St. Martin können dem aktuel-
len Pfarrboten (liegt in der Regel in den Kirchen aus) und der 
Homepage www.pfarrei-edenkoben.de entnommen werden.

 › Kath. Kirchengemeinde 
Insheim / Impflingen - Termine

Gottesdienste und Termine
Samstag, 17.12.2022
17.00 Uhr Vorabendmesse
Dienstag, 20.12.2022
19.30 Uhr Kirchenchorprobe im kleinen Saal des Dorfgemein-
schaftshauses
Mittwoch, 21.12.2022
19.00 Uhr: Amt
Samstag, 24.12.2022 - Heiliger Abend
17.00 Uhr Feierliche Christmette, mitgestaltet vom Kirchenchor
Vor Beginn der Christmette werden Kerzen im Becher zum Preis 
von 1,00 Euro angeboten.
Montag, 26.12.2022 - Zweiter Weihnachtstag
10.00 Uhr Amt - mitgestaltet vom Kirchenchor
Alle Termine und Informationen für die ganze Pfarrei finden Sie 
im aktuellen Pfarrbrief. Diesen erhalten Sie als Einzelausgabe 
am Ausgang unserer Kirche für 1,50 € pro Stück oder als Jahres-
abo für 15,-- € (inkl. Zustellung). Abo - Bestellungen bitte an das 
Pfarrbüro in Herxheim unter Tel.-Nr.: 07276 - 987100. Außerdem 
im Internet unter www.laurentius-herxheim.de

 › Kath. Kirche St. Philippus  
und St. Jakobus Knöringen

Gottesdienste
Sa, 17.12.
18.00 Uhr Vorabendmesse f. verstorbene Angehörige und 
Freunde

 › Kath. Kirche St. Quintin Siebeldingen
Gottesdienste
Sa, 17.12.
18.00 Uhr Vorabendmesse, 2. Sterbeamt f. Martha Fix
Do, 22.12.
18.00 Uhr Amt f. Magdalena und Eduard Werner

Protestantische Kirchengemeinden

 › Prot. Kirchengemeinde  
Billigheim-Ingenheim

Appenhofen • Billigheim • Ingenheim • Mühlhofen
Prot. Pfarramt
Adresse: Hauptstraße 4, 76831 Billigheim-Ingenheim
Telefon: 06349 929283
Internet: www.kirche-billigheim-ingenheim.de
Mail ans Pfarramt: pfarramt.ingenheim@evkirchepfalz.de
Mail an Pfr. Heinlein: stephan.heinlein@evkirchepfalz.de



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 27 - Nr. 50/2022

Leinsweiler
4. Advent, 18.12.2022
09:15 Uhr, Gottesdienst mit Lektorin Oerther
Wollmesheim
4. Advent, 18.12.2022
10:30 Uhr, Kita-Familiengottesdienst mit Lektorin Wiegand

 › Prot. Kirchengemeinde Frankweiler
Samstag, 17.12.2022
18:00 Uhr Gottesdienst in Gleisweiler mit Lektor Andreas Müller
Sonntag, 4. Advent, 18.12.2022
10:15 Uhr Wunschlieder-Gottesdienst in Rhodt mit Lektor And-
reas Müller
Festliches Willkommen in Rhodt für Pfarrer Bernd Rapp
Herzliche Einladung zum weihnachtlichen Konzert in der St. 
Georgskirche am 4. Advent, 18.12.2022, um 17 Uhr.
Kompositioen von: Mozart, Bach, Händel u. a.
Ausführende:
Cello, Rebecca Rust
Klarinette, Carsten Petry
Fagott, Friedrich Edelmann
Solisten des TU Kaiserslautern, Violine, Sarah Mink und Danilie 
Fichtner
Viola, Brite Johansson
Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.
Lebendiger Adventskalender
Lebendig, bunt, vielfältig, berührend - so soll unsere gemein-
same Aktion „Lebendiger Adventskalender“ sein.
Jeden Abend wollen wir uns treffen, immer um 18:00 Uhr, und 
immer wo anders und immer im Freien bei Wind und Wetter!
Das kurze Treffen wird von den Gastgebern vorbereitet:
Musik, ein Impuls, ein kurzes Gebet und ein bisschen Zeit für
Gemeinschaft und ein warmes Getränk. Bitte eigene Tasse mit-
bringen!
Hier die Termine für die nächste Woche:
15.12.2022
Kirchbauverein, Edesheimer Straße 19, Rhodt
16.12.2022
Birgit Schneider-Rieseberg, Kirchbergstr. 13b, Edesheim
17.12.2022
Christa Klein, Kirchstr. 12, Gleisweiler
18.12.2022
17:00 Uhr! Konzert, Georgskirche Rhodt
19.12.2022
Singkreis, Georgskirche Rhodt
20.12.2022
Familie Fader, Theresienstr. 62, Rhodt
21.12.2022
Timo Melk und Bettina Schäbele, Herrengasse 14, Rhodt
22.12.2022
Familie Nerding, Bergbornstr. 2, Frankweiler
23.12.2022
Kerstin Valnion, Herrenweg 2, Gleisweiler
Nachbarschaftshilfe Frankweiler
Telefon Nr. 0176 94 12 96 23

 › Prot. Kirchengemeinden Göcklingen, 
Heuchelheim und Klingen

Gottesdienste am 18.04.2022 (4. Advent)
9.00 Uhr Göcklingen (Brunk)
10.00 Uhr Klingen (Brunk)

tung von Thomas Leiner, der auch die Orgel spielt, sowie Edith 
Dreißigacker (Klavinova) und ihre Tochter Charlotte (Violine).
2. Weihnachtstag
Montag, 26. Dezember
10.00 Uhr, Prot. Kirche Birkweiler (Prädikant Matthias Wiegand)
Silvester
Samstag, 31. Dezember
17.30 Uhr, Prot. Kirche Birkweiler (Pfrin. i. R. Bärbel Schieder)
Unsere Gruppen und Kreise...
... laden herzlich zu sich ein und finden im Prot. Gemeindehaus 
in Godramstein, Krämergasse 2, statt:
Offener Bücherkeller - genau das Richtige für Ihre Suche 
nach einem Weihnachtsgeschenk!
Freitag, 16. Dezember, 16.00 bis 18.00 Uhr
Kontakt: Dorit Simon (06341 / 969404) und Katja Weißmann 
(06341 / 62880)
Prot. Kirchenchor:
Montag, 19. Dezember, 19.00 Uhr
Kontakt: Hannelore Stuck (06341 / 2665871)
Der nächste Konfirmanden- bzw. Präparandenunterricht ist 
wieder am 10. Januar. Kontakt: Eva Weißmann (06341 / 62880)
Krabbelgruppe:
Mittwoch, 21. Dezember, 10.00 bis 11.00 Uhr
Kontakt: Silvie Kern (06341 / 978777)
Alles Wissenswerte rund um unsere Kirchengemeinden ist 
immer auch nachzulesen im aktuellen Gemeindebrief oder auf 
der Homepage unter www.koop-nordwest.de, dort: Godram-
stein, und nicht zuletzt informiert Sie auch unser Schaukasten 
an der Kirche.

 › Prot. Kirchengemeinde Am Hainbach  
in Böchingen

der Gemeinden Böchingen, Burrweiler, Flemlingen, Knörin-
gen, Roschbach und Walsheim
Sonntag, 18. Dezember (4. Advent):
11:00 Uhr, Kirche Nußdorf
20:00 Uhr, Kirche Knöringen
Weitere Informationen finden Sie in den Schaukästen oder auf 
unserer Internetseite: www.kirchengemeinde-am-hainbach.de

 › Prot. Kirchengemeinde Am Hainbach  
in Böchingen

der Gemeinden Böchingen, Burrweiler, Flemlingen, Knörin-
gen, Roschbach und Walsheim
Sonntag, 18. Dezember (4. Advent):
10:00 Uhr, Kirche Knöringen
11:00 Uhr, Kirche Nußdorf mit Kinderchor
Weitere Informationen finden Sie in den Schaukästen oder auf 
unserer Internetseite: www.kirchengemeinde-am-hainbach.de

 › Prot. Kirchengemeinden Ilbesheim, 
Leinsweiler mit Eschbach, Mörzheim  
und Wollmesheim

Vakanzvertretung
Geschäftsführung: Pfr. i. R. Bruno Heinz, Tel.: 06341/9029720
Kasualvertretung: Pfr. Klaus Flint (Impflingen), Tel.: 06341/86776
Gottesdienste:
Mörzheim
Freitag, 16.12.2022
18:00 Uhr, Candle-Light-Gottesdienst mit Prädikantin Kleiner
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Silvester
Samstag, 31. Dezember
16.30 Uhr in Godramstein mit dem Kirchenchor und 17.30 Uhr 
in Birkweiler. Beide Gottesdienste hält Pfrin. i. R. Bärbel Schieder
Unsere Gruppen und Kreise...
... laden herzlich zu sich ein und finden im Prot. Gemeindehaus 
in Godramstein, Krämergasse 2, statt:
Offener Bücherkeller - genau das Richtige für Ihre Suche 
nach einem Weihnachtsgeschenk!
Freitag, 16. Dezember, 16.00 bis 18.00 Uhr
Kontakt: Dorit Simon (06341 / 969404) und Katja Weißmann 
(06341 / 62880)
Prot. Kirchenchor:
Montag, 19. Dezember, 19.00 Uhr
Kontakt: Hannelore Stuck (06341 / 2665871)
Der nächste Konfirmanden- bzw. Präparandenunterricht ist 
wieder am 10. Januar.
Kontakt: Eva Weißmann (06341 / 62880)
Krabbelgruppe:
Mittwoch, 21. Dezember, 10.00 bis 11.00 Uhr
Kontakt: Silvie Kern (06341 / 978777)
Alles Wissenswerte rund um unsere Kirchengemeinden ist 
immer auch nachzulesen im aktuellen Gemeindebrief oder auf 
der Homepage unter www.koop-nordwest.de, dort: Godram-
stein, und nicht zuletzt informiert Sie auch unser Schaukasten 
an der Kirche.

Aus der RegionVerlagsmitteilungen

 › An alle Einsender von Artikeln!

Weihnachts- und Neujahrswünsche
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie frühzeitig informieren, dass wir, wie in den 
letzten Jahren, die Weihnachts- und Neujahrswünsche von 
Vereinen, Verbänden und kirchlichen Organisationen gerne als 
Fließtext unter einen bestehenden Artikel abdrucken.
Fließtext bedeutet: Kurzer Wunsch, ohne Zitat, ohne Motiv 
und keine PDF-Datei. Beispiel: „Wir wünschen allen unseren 
Mitgliedern frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr“. 
Gestaltete Weihnachtsgrüße oder Grüße mit Motiv sind nur als 
Anzeigenbuchung möglich.
Die Wünsche der politischen Parteien sind kostenpflichtig 
und müssen über die Anzeigenabteilung eingereicht werden.

Redaktion, LINUS WITTICH Medien

 › Prot. Kirchengemeinde Impflingen
Pfarrer Klaus Flint
Kirchstraße 5
76831 Impflingen
Tel.: 06341-86776
Email: Pfarramt.impflingen@evkirchepfalz.de
Open-Air Krippenspiel
Ein besonderer Höhepunkt erwartet uns am 18. Dezember, 
dem 4. Sonntag im Advent. Im Gottesdienst um 18.15 Uhr 
werden die Hannebastler ihr Krippenspiel vor der Kirche auf-
führen.
Hannebastler, Konfirmanden und Präparanden
Wir machen jetzt Weihnachtspause und wünschen Euch allen 
eine gute Zeit und schöne Weihnachten.
Gottesdienste an Weihnachten
Am Heiligen Abend feiern wir unseren Familiengottesdienst 
um 16 Uhr in der Kirche. Den Festgottesdienst mit Abendmahl 
zum Christfest feiern wir am 25. Dezember um 9.15 Uhr.
Konzertgottesdienst zum Jahresausklang
Am 31. Dezember feiern wir zum Jahresabschluss wieder 
unseren Konzertgottesdienst mit dem Klanghofensemble. Die 
Musiker*innen werden mit Ihrer Musik den Gottesdienst berei-
chern. Wir beginnen um 17 Uhr im Klanghof im Saumarkt 4.
Gottesdienste:
So. 18. Dez.
18.15 Uhr Adventsgottesdienst mit Krippenspiel der 
Hannebastler(Flint)
Sa. 24. Dez.
16 Uhr Familiengottesdienst zum Heiligen Abend
So., 25. Dez.
9.15 Uhr Festgottesdienst zum Weihnachtsfest mit Abendmahl 
(Flint)
Sa., 31. Dez.
17 Uhr Konzertgottesdienst zum Jahresschluss im Klanghof
So., 8. Jan.
11 Uhr Gottesdienst auf dem Neujahrsempfang im DGH
Termine:
Fr.,
17 Uhr Krippenspielprobe im DGH

 › Prot. Kirchengemeinde Siebeldingen
Herzliche Einladung in unsere Gottesdienste:
4. Advent
Sonntag, 18. Dezember
10.00 Uhr, Prot. Kirche Godramstein (Prädikant Rainer Neu) - 
anschließend Kirchenumtrunk
Heiligabend
Samstag, 24. Dezember
14.00 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Siebel-
dinger Kirche (Pfrin. Eva Weißmann & Team)
1. Weihnachtstag
Sonntag, 25. Dezember
10.00 Uhr, Festgottesdienst mit Abendmahl und viel Musik 
(Pfrin. Eva Weißmann) in der Prot. Kirche Godramstein. Es sin-
gen und musizieren: Prot. Kirchenchor Godramstein unter Lei-
tung von Thomas Leiner, der auch die Orgel spielt, sowie Edith 
Dreißigacker (Klavinova) und ihre Tochter Charlotte (Violine).
2. Weihnachtstag
Montag, 26. Dezember
10.00 Uhr, Prot. Kirche Birkweiler (Prädikant Matthias Wie-
gand)



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 29 - Nr. 50/2022

 › Klimapakt und Investitionspaket – Chance 
für den kommunalen Klimaschutz!

Das unbürokratisch ausgestaltete kommunale Investitionspro-
gramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gibt den bereits viel-
fältigen kommunalen Klimaschutzaktivitäten und Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel nochmals einen kräftigen 
Schub. Aus dem Programm werden 180 Mio. Euro direkt an die 
Kommunen nach einem rein einwohnerbezogenen Schlüssel 
für investive Maßnahmen ausgeschüttet. Zudem haben Land 
und Kommunen einen Kommunalen Klimapakt geschlossen 
für Beratung und Begleitung bei der Planung. Vor allem viele 
finanzschwache Ortsgemeinden werden davon profitieren, weil 
mit Hilfe dieser Finanzmittel und der zusätzlichen Beratung 
einige der lokalen Projektideen nun endlich umgesetzt werden 
können. Wichtig ist, dass nunmehr auch die Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, damit die Projekte über schnelle und 
schlanke Verfahren realisiert werden können.

Aus der Region Aus der Region

 › Thomas Gebhart: Telefon - Sprechstunde
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
bietet am Montag, 19. Dezember 2022 von 13.00 - 14.00 Uhr 
eine Telefon - Sprechstunde an. Bürgerinnen und Bürger können 
sich mit ihren Anliegen an Thomas Gebhart wenden. Anrufer, die 
nicht direkt durchkommen, werden zurückgerufen. Interessenten 
können sich während der angekündigten Sprechstunde unter 
Tel.-Nr.: 06341 - 9951309 melden.

 › Aktion PfalzStorch e. V.
Nachhaltiges Lernen im Wald - Ein Projekt des Netzwerks 
Umweltbildung
Naturschutz wird gesamtgesellschaftlich häufig mit Verboten 
und Regeln in Verbindung gebracht. Kindern wird die Natur als 
schützenswert vermittelt, aber nicht immer kann dies mit Freude 
und positiven Gefühlen verbunden werden.
Hier setzt ein Projekt des Netzwerks Umweltbildung Südpfalz an. 
Dem Zusammenschluss von unterschiedlichen Naturschutzorga-
nisationen (u.a. Nabu, Aktion PfalzStorch, Erlebniszentrum Wap-
penschmiede) gelingt es, SchülerInnen ab der dritten Klasse den 
Wald auf spielerische, positive und realitätsbezogene Art und 
Weise näher zu bringen. Die AkteurInnen agieren nach dem Prin-
zip „Nur was ich kenne und verstehe, kann ich schützen“. Gerade 
bei Kindern spielen jedoch nicht nur Inhalte eine wichtige Rolle, 
auch der emotionale Zugang muss berücksichtigt werden.
Die Begegnung mit dem Wald, das Wahrnehmen von biologi-
schen Prozessen und die Schaffung eines positiven Waldbildes 
brauchen Zeit und Menschen, die sich gemeinsam mit den Schul-
klassen darauf einlassen. Das Netzwerk Umweltbildung ermög-
licht dies durch ausgebildete NaturführerInnen, PädagogInnen 
und Fachkräfte.
An vier Terminen, die teilweise aufeinander aufbauen, dürfen die 
GrundschülerInnen den Wald buchstäblich begreifen, wahrneh-
men, was sich darin abspielt und daraus Schlüsse für Ihren All-
tag ziehen. In der momentanen Zeit ist es vielen Kindern nicht 
möglich regelmäßig in den Wald zu gehen. Gerade für diese ist 
es ein tolles und oft auch überraschendes Erlebnis, sich unter 
dem Blätterdach des Waldes aufzuhalten. Es passiert nicht selten, 
dass Kinder länger im Wald bleiben wollen, ihren eigenen Alltag 
auf die Ressourcen des Waldes beziehen und ganz selbstständig 
überlegen, wie man dieses Ökosystem schützen kann.
Gemeinsam werden Zusammenhänge unseres Alltags und des 
Waldes als Quelle für Rohstoffe erkannt, spielerisch die ökolo-
gischen Abhängigkeiten abgewogen und Häuser für die Zukunft 
gebaut, denn die Menschheit braucht Platz und Rohstoffe - bei-
des ist jedoch endlich.
Den Verantwortlichen gelingt es, den Schülergruppen auf offene, 
nicht mahnende oder verbietende Art den Wald als Schutzraum 
näher zu bringen.
Um den Klassen die Teilnahme an diesem nachhaltigen Projekt 
zu ermöglichen, werden die Veranstaltungen durch die Erich 
Schmitt Sattelmühle Stiftung und mit NABU Patengeldern des 
NABU Bundesverbandes finanziell unterstützt. So verbleiben 
für die Klassen nur Kosten von 4,00 € pro Kind für die gesamte 
Durchführung. Hinzu kommen die Reisekosten zu den jeweiligen 
Durchführungsorten, wobei diese ganz nachhaltig mit dem Bus 
oder zu Fuß zu erreichen sind.
Ab März 2023 können weitere fünf Schulklassen an dem geför-
derten Wald-Klima-Projekt teilnehmen. Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte per E-Mail an info@umweltbildung-südpfalz.de.

Wir sind zu erreichen unter der Telefonummer
06341 143-0

 

#

Inge´s Café · Hauptstraße 39 · 76879 Bornheim
www.inges-cafe.de · Tel. 06348/9848884

Mi. u. Fr.: 12-18 Uhr · Sa. 14-18 Uhr · So.: 10-19 Uhr#

#

Fr. 16.12.  Fischfilet „paniert“ mit Kartoffelsalat

So. 18.12.  Rinderzunge oder Rollbraten mit Beilagen

Mi. 21.12.  Schweineschnitzel, Rosenkohl und Kartoffeln

Fr. 23.12.  Gemüseeintopf mit Fleischeinlage

Zu Weihnachten empfehlen wir!

Hirschragout oder Kalbsrollbraten mit Beilagen
1. Weihnachtstag 11.30 – 20.00 Uhr Mittag- und Abendessen
2. Weihnachtstag 11.30 – 16.00 Uhr nur Mittagessen
Bitte um Resevierung, auch zum Abholen.

www.mueller-meditrans.de

06341 51156
info@mueller-meditrans.de

KRANKENFAHRDIENST

DIALYSE-/BESTRAHLUNGSFAHRTEN

ROLLSTUHLTRANSPORTE

TAXISERVICE

Professionelle 24 Std. Betreuung
im eigenen Zuhause mit Zufriedenheitsgarantie. Erfahrene,  

deutschsprachige Pflegekräfte, faire Preise -  keine Vorauszahlung. 
Nur seriöse Anrufe. Seniorenhilfe Saar Tel. 0175- 6680724
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Probleme mit den Füßen?
Einlagen nach elektronischem Fußabdruck.

Alte Landstraße 2
76889 Steinfeld
Tel. 06340/5490

www.Wilhelm-Ortho.de
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Musteranzeige: T20_188

172,80 € 
Preis für Farbanzeige
(140,80 € Preis für s/w-Anzeige)

B: 90 mm, H: 80 mm

Musteranzeige: F22_85c     

432,00 € Preis für Farbanzeige (352,00 € Preis für s/w-Anzeige)

B: 185 mm, H: 100 mm B: 90 mm, H: 105 mm

Musteranzeige: F22_21c

226,80 €
Preis für Farbanzeige 
(184,80 € Preis für s/w-Anzeige)

Glückwünsche & Grüße  Geburt & Danksagung  Trauer & Abschied  Hochzeit & Jubiläum  Glückwünsche & Grüße 

Familien- und Traueranzeigen, 
die von Herzen kommen!
In unserem OnlineAnzeigenSystem finden Sie für jeden 
Anlass eine große Auswahl an Musteranzeigen.
Sie können jede Vorlage nach Ihren Wünschen anpassen 
und zum gewünschten Erscheinungstermin direkt 
online buchen in Ihren Amts- und Mitteilungsblättern.

Besuchen Sie uns unter anzeigen.wittich.de 
oder rufen Sie uns an unter 06502 9147-0.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

LANDAU · Tel. 0 63 41 / 557 557 2           www.peter-bUrg-hAUs.De

Werte für‘s leben.
INDIvIDUeLLe ArchItektUr

peter bUrg hAUs

®

Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Kandel sucht zur Unterstützung des Teams zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine BETREUUNGSKRAFT (m/w/d) für das Betreuungsangebot  
der Grundschule Minfeld.

Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Beaufsichtigung der Schüler und Schülerinnen  
im Rahmen des Betreuungsangebotes.

Ihr Profil:
· Teamfähigkeit
·  Verantwortungsvoller und zuverlässiger 

Umgang mit Kindern

· Spaß an der Arbeit mit Kindern
·  Bereitschaft, im Vertretungsfall  

zu arbeiten

Wir bieten:
· Eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
·  Die Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet, eine Übernahme in ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis wird in Aussicht gestellt
·  Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Teilzeit  

(15 Wochenstunden). Die tägliche Arbeitszeit ist von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
·  Eine angemessene tarifgerechte Eingruppierung in der Entgeltgruppe 3 TVöD 

sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis spätes-
tens 31.12.2022 mit den üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel
- Personalamt -

Gartenstraße 8 · 76870 Kandel

Gerne können Sie die Bewerbungsunterlagen auch an personalamt@vg-kandel.de senden.

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Herrn Mike Schönlaub, ✆ 07275/960-133 zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung und Speicherung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes Rhein-
land-Pfalz zu. Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbe-
setzungsverfahrens wird garantiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern 
datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewer-
bungsunterlagen einzureichen. Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehenden 
Kosten können nicht erstattet werden.

www.garant-immo.deTel.: 06323 / 93 886-0

Die Immobilienexperten aus der Region wünschen 
Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage 
und ein glückliches 
und gesundes 
Jahr 2023!

 Tel. 06323/93 886-13 www.garant-immo.de

Der Nachwuchs braucht Platz zum Spielen! 
Junge Familie sucht nettes Haus mit Garten 
und Platz für Sandkasten und Schaukel. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf. 
Ihr Makler vor Ort Karl Löhr 0171/2679655

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 
Experten für Bau- und Immobilienmanagement   

Veräußerung im 
Höchstbieterverfahren: 
Ehemalige Polizeiinspektion Landau 
76829 Landau, Westring 23 und 25  
Das Land Rheinland-Pfalz veräußert im Höchstbieterverfahren die Liegen-
schaft der ehemaligen Polizeiinspektion Landau mit zwei denkmalge-
schützten Gebäuden und einer Gesamtnutzfläche von ca. 2.010 m².  
Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt ca. 2.789 m².    
Termine für Ortsbesichtigungen können vereinbart werden.  
Das ausführliche Exposé können Sie anfordern bei:   
Frau Diana Fajal, E-Mail: FajalDiana.Zentrale@LBBnet.de  
Ihr Kaufpreisgebot richten Sie bitte postalisch bis zum 07.02.2023  
an den   
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) 
Zentrale 
Immobilienmanagement 
Rheinstraße 4E (Malakoff-Passage)  
55116 Mainz  
Weitere Immobilienangebote unter: www.lbb.rlp.de  

Ehepaar mittleren Alters (ohne Kinder) sucht
Bauplatz bis 450 qm zur Bebauung eines Bungalows.
Falls Sie gerade über einen Verkauf nachdenken,
bitte gerne anrufen. Tel.: 0171/1482025

Grundstück in Landau
gesucht

seit über 45 Jahren in HERXHEIM
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Vorsorge ist jetzt wichtiger denn je!
Jeden Donnerstag kostenlose Online-
Vorträge zum Thema Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung. 

Gleich anmelden: gutvorgesorgt.info

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landau-Land“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landau-Land“  
unter http://epaper.wittich.de/136

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 9.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Markus Griesch
Medienberater
Mobil 0151 16305411 
m.griesch@wittich-foehren.de

Ursula Sartor 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-262
u.sartor@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.

Fragen Sie uns einfach! 
Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-foehren.de

RAN AN DIE BEILAGEN!

...wir kennen uns damit aus!
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Flyer

Prospekt

Broschüre

mit uns kommen Sie gut an!

Egal ob Prospekte, Flyer, Broschüren -
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WIR KAUFEN JEDES AUTO 
PKW, LKW, Busse, Transporter. 

Jede Marke. Jedes Alter. Jeder Zustand. 
Anrufen lohnt sich. Jederzeit erreichbar, auch am Wochenende.

Tel.: 07231 1821605 oder 0176 28446142

Freud- und friedvolle Weihnachten wünscht 
Ihnen Praxis Dr. Rother und Team

Unsere Praxis bleibt  
zwischen den Jahren geöffnet.

An dieser Stelle gebührt herzlicher Dank und  
große Wertschätzung meiner ausscheidenden 

Kollegin Dr. Löwer, Fachärztin für 
Allgemeinmedizin und Anästhesiologie, 
mit der ich fast 20 Jahre gern, kollegial und 
freundschaftlich zusammengearbeitet habe 
und die sowohl ihren Patienten als auch der  

hiesigen Praxislandschaft fehlen wird.

Dr. med. Thomas E. Rother  
Praxis für Allgemeinmedizin 

Zeppelinstraße 8 · 76870 Kandel 
Tel. 07275/3818 

Wir suchen Verstärkung!
Weitere Infos auf unserer Website: 

www.arztpraxis-kandel.de

Liebe Patientinnen und Patienten,
wir machen URLAUB vom 23.12.2022 bis einschl. 30.12.2022.

Ab 02.01.2023 sind wir wieder für Sie da.
Die Vertretung erfahren Sie über meine Website: 
www.dr-fischer-praxis.de oder den Anrufbeantworter der Praxis.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihre Dr. med. Claudia Fischer
Fachärztin für Innere Medizin - Hausärztliche Versorgung
Diabetologische Schwerpunktpraxis
Bahnhofstraße 166, 67480 Edenkoben, Tel. 06323/2858





 



– Anzeigen – Weihnachtsgrüße 

Essenz der Einfachheit. 
Mit seinen klaren, geschwungenen Linien 
strahlt das stromlinienförmige Design des 
IONIQ 6 einzigartige Eleganz aus - und 
erreicht den bei Hyundai bisher niedrig
sten Luftwiderstandsbeiwert. 

Bringen Sie Farbe ins Spiel. 
Die Ambiente-Beleuchtung des IONIQ 6 
bietet Ihnen die Wahl, aus 64 Farben 
ein individuelles duales Farbthema zu 
konfigurieren - oder sich für eines von 
sechs vorkonfigurierten Farbthemen 
zu entscheiden. 

Mit dem eleganten und unverwechselbaren IONIQ 6 trifft Emotion auf Elektromobili
tät. Sein stromlinienförmiges Design und der geräumige Innenraum vermitteln Ihnen 
ein Erlebnis, das das Fahren vollkommen neu definiert. Lassen Sie Ihre Welt von 
neuen Reisen zum Leben erwecken. Bestellen Sie den IONIQ 6 jetzt bei uns! 

Hyundai hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. 

Muster-Angebot für Ihr HYUNDAI Kilometerleasing: 
Hyundai IONIQ 6 Elektro, Reduktionsgetriebe, 111 kW (151 PS) 

Fahrzeugpreis 
Einmalige Leasingsonderzahlung 
Laufzeit 
Gesamtlaufleistung 
48 mtl. Raten a
Gesamtbetrag 
Leasingrate mtl.: 

43.900,00 EUR 
10.000,00 EUR 

48 Monate 
40.000 km 

279,00 EUR' 
22.120,96 EUR 
279,00 EUR1 

Hyundai IONIQ 6 Elektro, Reduktionsgetriebe, 111 kW (151 PS): Stromverbrauch 
kombiniert: 13,9 kWh/100 km; elektrische Reichweite bei voller Batterie: 429 km; 
C02-Emission kombiniert: 0 g/km; C02-Effizienzklasse: A+++. Die angegebenen 
Verbrauchs- und COrEmissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen 
WLTP-Messverfahren ermittelt. Mehr zum WLTP-Verfahren unter: hyundai.de/ 
wltp. 

Autohaus Friedmann GmbH & Co. KG 
Alte Landstraße 12, 76889 Steinfeld, www.friedmann-autohaus.de 

E :1 Garantie* 1 
<8) HVUnDRI 

* Sämtliche Informationen zum Umfang der Herstellergarantie finden Sie unter: www.hyundai.de/garantien. 
1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel der HYUNDAI Finance, ein Geschäftsbereich der Hyundai Capital Bank Europe 
GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main. Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht. 
Verpflichtung zum Abschluss einer Vollkaskoversicherung. Kostenpflichtige Sonderausstattung möglich. Überfüh
rungskosten in Höhe von 990,00 EUR enthalten.Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2022. 

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Die Firma Krause & Böttcher Bildungsstättenberatung GmbH 

ist auf der Suche nach Unterstützung in Form eines 

Steuerfachangestellten bzw. 
Buchhalters (m/w/d) 

im Home-Office im Umfeld von Landau 
zunächst in Teilzeit, Übergang in Vollzeit möglich. 

Weitere Informationen unter: 
www.bildungsstaettenberatung.de/jobs  

Kontakt: rosemarie.haimerl@kb-bsb.de 

 

Auszubildende (m/w/d) gesucht!
Diabetologische Schwerpunktpraxis sucht für 2023  

eine Auszubildende als med. Fachangestellte.  
Übernahme möglich mit Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Dres. med. Reichert/Hinck
Am Großmarkt 4; 76829 Landau 

team@diabetes-landau.de • Tel.: 06341-146660

Suchen zur Unterstützung unseres Teams:

Spül-/Küchenhilfe m/w/d 
für Mo., Di., Mi., Sa. jeweils ab 17.00 Uhr

Interesse? Oder kennen Sie vielleicht jemanden?

Einfach anrufen! 
Tel. 06345 / 3620 oder 0174 / 3159086

Winzergaststätte „Grafen von der Leyen“, Burrweiler

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

STELLENAUSSCHREIBUNG ALTENZENTRUM ST. JOSEF
Das Altenzentrum Herxheim sucht zum 01.01.2023 oder früher

PRAXISANLEITER (M/W/D)
in Voll- oder Teilzeit

für den Aufbau unserer Ausbildungsstation: HIPA
Herxheimer Interprofessionelle Pflege Ausbildung

Ihr Aufgabengebiet:
•  Umsetzung und Aufbau des Ausbildungskonzeptes HIPA vor Ort
•   Planung, Durchführung und Dokumentation der praktischen Anleitung 

von Auszubildenden/Mitarbeiter*innen (inkl. Vorgespräch, Begleitung und 
Evaluation)

•   Unterstützung der Pflegerischen Leitung in Hinblick auf die bedarfsorien-
tierte Umsetzung und Strukturierung der Einarbeitung im Praxisfeld

•   Sicherung der Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der 
generalistischen Ausbildung

•   Förderung einer ergebnisorientierten und qualitativ hochwertigen Ausbil-
dung unserer zukünftigen Kolleg*innen

• Wahrnehmung der Aufgaben einer Pflegefachkraft
•   Erschließung, Förderung und Sicherstellung der Einhaltung von Kooperati-

onsvereinbarungen
•   Regelmäßige Kontaktpflege mit Ausbildungseinrichtungen
•   Eigenständige Administration und Dokumentation des Aufgabengebietes

Wir wünschen uns:
•   eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Alten- bzw. Gesundheits- 

und Krankenpflege
•   eine Weiterbildung zum Praxisanleiter (w/m/d) mit mehrjähriger Berufser-

fahrung
•   soziale, pädagogische, interkulturelle und persönliche Kompetenz, Verant-

wortungsbewusstsein und Engagement
•  fundierte Berufserfahrung im Gesundheitsbereich
•  Freude an der Arbeit mit unseren Auszubildenden
•  Empathie und Verantwortungsbewusstsein
•  Motivationsfähigkeit

Wir bieten:
•   ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem sehr guten Arbeitsklima in 

einem qualifizierten und hochmotivierten Team.
•  eine qualifizierte Einarbeitung durch einen Mentor
•   aktive Mitgestaltung und einrichtungsspezifische Umsetzung des neuen 

Ausbildungskonzeptes
•   Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch u.a. flexible Arbeits- und Teil-

zeitmodelle
•   leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifrecht für den öffentlichen 

Dienst (TVöD-B), mit den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
•  Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung
•  Betriebliches Gesundheitsmanagement

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Qua-
lifikation bevorzugt berücksichtigt. Für weitere Rückfragen steht Ihnen Frau 
Hartenstein (Einrichtungsleitung) oder Frau Alexander (Pflegedienstleitung), 
Tel: 07276-929390, E-Mail: g.hartenstein@altenzentrum-herxheim.de
oder s.alexander@altenzentrum-herxheim.de, gerne zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte bis spätestens 27.12.2022 per E-Mail zusammengefasst in 
einer pdf-Datei an personal@herxheim.de

Hinweis: Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen vernichtet. Aus-
lagen für Vorstellungskosten werden nicht erstattet. Zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung 
werden Ihre personenbezogenen Daten entsprechend Art. 88 EU-DSGVO i.V.m. § 13 
LDSG zu Zwecken der Bewerberauswahl verarbeitet.

 LTENZENTRUM ST. JOSEF 

2023 oder früher 

RAXISANLEITER (M/W/D) 
 oder Teilzeit 

für den Aufbau unserer Ausbildungsstation: 

HIPA 

nterprofessionelle Pflege Ausbildung 

 

Ausbildungskonzeptes HIPA vor Ort 
Planung, Durchführung und Dokumentation der praktischen Anleitung von 
Auszubildenden/Mitarbeiter*innen (inkl. Vorgespräch, Begleitung und Evaluation) 

gerischen Leitung in Hinblick auf die bedarfsorientierte 
Umsetzung und Strukturierung der Einarbeitung im Praxisfeld 
Sicherung der Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der 

Förderung einer ergebnisorientierten und qualitativ hochwertigen Ausbildung 
 

Wahrnehmung der Aufgaben einer Pflegefachkraft 
Erschließung, Förderung und Sicherstellung der Einhaltung von 

 
Regelmäßige Kontaktpflege mit Ausbildungsbildungseinrichtungen 
Eigenständige Administration und Dokumentation des Aufgabengebietes 

abgeschlossene Berufsausbildung in der Alten- bzw. Gesundheits- und 
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Reinigungskraft (m/w/d)  
in Billigheim gesucht,

alle 14 Tage nach Vereinbarung.
Tel. 06349 4114750

  
 

Altenzentrum St. Josef 

 Altenzentrum St. Josef Herxheim möchte sein Team unterstützen und hat zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen: 

Wohnbereichsleitung (m/w/d) 
als Elternzeitvertretung in Vollzeit 

  Funktion der Wohnbereichsleitung sind sie federführend für die pflegerische und 
fachliche Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohner verantwortlich. Als Führungskraft 
begleiten und unterstützen Sie Ihr Team bei der Bewältigung der Aufgaben, lernen ihre 

 kennen und fördern Sie bestmöglich. Sie arbeiten aktiv im erweiterten Leitungsteam 
 bereichern die Einrichtung durch ihre fachliche und persönliche Kompetenz. 

 Ihrem Aufgabengebiet der WBL gehören insbesondere: 

 Organisatorische Planung und Führung des Wohnbereichs sowie Sicherstellung der 
Einhaltung von Pflegefachstandards 

 
 
 

Überprüfung der Pflegeprozesse sowie des Risikomanagements 
Personaleinsatzplanung 
Kontaktpflege und Beratung von Bewohnern und Angehörigen 

 wünschen uns von Ihnen: 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Altenpfleger/in oder Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in 

 
 
 
 
 

eine abgeschlossene Weiterbildung als Wohnbereichsleitung ist wünschenswert 
Führungserfahrung in der Pflege 
versiert in der Pflegedokumentation und Planung 
sicherer Umgang mit EDV-Anwendungen 
sehr gute organisatorische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und eine strukturierte 
Arbeitsweise 

 ein hohes Maß an sozialer Kompetenz sowie Verantwortungsbewusstsein 

....und vor allen Dingen Freude an diesem Beruf! 

Weiterhin stellen wir ein: 

Pflegefachkräfte* 
Altenpflegehelfer* 
Pflegehelfer* 
* (m/w/d) in Voll- und Teilzeit 

 freuen uns auf Ihre Bewerbung bitte bis spätestens 27.12.2022 per E-Mail in einer pdf- 
 personal@herxheim.de 

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Qualifikation entsprechend 
berücksichtigt. Für weitere Rückfragen steht Ihnen Frau Hartenstein (Einrichtungsleitung) oder Frau 
Alexander (Pflegedienstleitung), Tel: 07276-929390, 

 g.hartenstein@altenzentrum-herxheim.de 
 s.alexander@altenzentrum-herxheim.de 
 zur Verfügung. 

Das Altenzentrum St. Josef Herxheim möchte sein Team unterstützen und hat 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Wohnbereichsleitung (m/w/d)
als Elternzeitvertretung in Vollzeit

In der Funktion der Wohnbereichsleitung sind Sie federführend für die pfle-
gerische und fachliche Betreuung unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
verantwortlich. Als Führungskraft begleiten und unterstützen Sie Ihr Team bei 
der Bewältigung der Aufgaben, lernen seine Talente kennen und fördern es 
bestmöglich. Sie arbeiten aktiv im erweiterten Leitungsteam und bereichern die 
Einrichtung durch Ihre fachliche und persönliche Kompetenz.

Zu Ihrem Aufgabengebiet der WBL gehören insbesondere:
• Organisatorische Planung und Führung des Wohnbereichs sowie Sicherstel-

lung der Einhaltung von Pflegefachstandards
• Überprüfung der Pflegeprozesse sowie des Risikomanagements
• Personaleinsatzplanung
• Kontaktpflege und Beratung von Bewohnern und Angehörigen

Wir wünschen uns von Ihnen:
• eine abgeschlossene Ausbildung als Altenpfleger/in oder Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in
• eine abgeschlossene Weiterbildung als Wohnbereichsleitung ist wünschens-

wert
• Führungserfahrung in der Pflege
• versiert in der Pflegedokumentation und Planung
• sicherer Umgang mit EDV-Anwendungen
• sehr gute organisatorische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und eine 

strukturierte Arbeitsweise
• ein hohes Maß an sozialer Kompetenz sowie Verantwortungsbewusstsein

... und vor allen Dingen Freude an diesem Beruf!

Weiterhin stellen wir ein:
Pflegefachkräfte*
Altenpflegehelfer*

Pflegehelfer*
* (m/w/d) in Voll- und Teilzeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bitte bis spätestens 27.12.2022 per E-Mail 
in einer pdf-Datei an personal@herxheim.de

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Qualifi-
kation entsprechend berücksichtigt. Für weitere Rückfragen steht Ihnen Frau 
Hartenstein (Einrichtungsleitung) oder Frau Alexander (Pflegedienstleitung), 
Tel: 07276-929390, 
E-Mail: g.hartenstein@altenzentrum-herxheim.de
oder s.alexander@altenzentrum-herxheim.de
gerne zur Verfügung.

Für eine Senioren-Residenz in Offenbach a.d. Queich suchen wir  
ab sofort: 

                                                                    Küchenhilfe (m/w/d) in Teilzeit 
                        

Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung  
an unsere Stellenbörse www.lieblang.com. 

Tel.: Sven Büttner (0151/18055 767)

Stellenausschreibung
Verbandsgemeinde Herxheim

Die Verbandsgemeinde Herxheim hat zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teilzeitstelle  
(19,5  Wochenstunden) im Bautechnik als

 Bauingenieur / Bautechniker (m/w/d) 
- Fachrichtung Hoch- oder alternativ Tiefbau -

zu besetzen. Die Vergütung erfolgt bis zur  
Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA. 

Weitere Informationen sowie den voll- 
ständigen Ausschreibungstext finden  
Sie unter www.vg-herxheim.de  
im Bereich Stellenangebote oder  
über den QR-Code. 

Die Bewerbungsfrist endet am 20.12.2022.

Mehr Informationen unter
karriere-im-lbm.de
oder auf Instagram @karriere.im.lbm

Zum 1.8.2023 suchen wir Auszubildende für 
den Beruf des

• Straßenwärters (m/w/d)

Standort ist eine der 57 Straßenmeistereien im 
Land, z. B. in Landau, Annweiler, Kandel,
Neustadt, Grünstadt oder Speyer.

• Kraftfahrzeugmechatronikers (m/w/d)

Standort: Zentralwerkstatt Germersheim

JETZT BEWERBEN.

KARRIERE IM LBM
Heldinnen und Helden der Straße

Suchen Sie Ihren JOB nicht in der FERNE. Suchen Sie REGIONAL.
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Wie jedes Jahr auf dem

ADAMSHOF
großer Weihnachtsgeflügelverkauf
von frisch geschlachteten Freilandgänsen,

Puten, Enten, Hähnchen und Hasen.
Geflügelteile (Schlegel, Brust und Leber)

Verkauf von Montag, 19.12.22 bis Freitag, 23.12.22  
jeweils von 9 – 17 Uhr

All unseren Kunden wünschen wir
ein besinnliches Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr.
KANDEL • Tel. 01 77 /  5 25 68 26

Untere Buchstraße 17 · 76751 Jockgrim · Tel. 07271 959 122

&
Besinnliche 

Weihnachten

alles Gute
für das neue Jahr 

wünscht Ihnen 
Andrea und Wolfgang Bast

und das Team „Die Küche“

Die Küche, Alte Landstraße 20
76889 Steinfeld, Tel.: 06340/919802

www.diekueche-bast.de
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Metzgerei & Partyservice Rainer Ott
Ilbesheim, Leinsweiler Str. 8, Telefon: 06341 - 32119

www.metzgerei-partyservice-ott.de
Unser Weihnachts-Angebot! Gültig vom 22.12. - 24.12.2022

 Roastbeef zart und saftig 100 g 2,69 €
 Kalbsnierenrollbraten zart und saftig  100 g 1,59 €
 Kammrollbraten zart und saftig 100 g 0,94 €
 Aufschnitt gemischt 100 g 0,96 €
 Wiener Würstchen  100 g 1,09 €

Auf Wunsch auch Lieferservice
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest!

– Ihre Vorbestellung nehmen wir gerne entgegen –

Wir kaufen gebrauchte Pelze
Zinn, Geweihe, Münzen, Uhren und Accessoires sowie vieles 

aus Nachlässen und Haushaltsauflösungen. Zahle bar!
Telefon 0 15 77 / 9 24 93 56

Gerade keinen 
Flaschengeist 
zur Hand?

Weil’s um mehr als Geld geht.

Wünsche erfüllen geht auch einfacher:  
mit PS – der Lotterie der Sparkasse.
Und das gleich dreifach: Sparen, gewinnen, Gutes tun –  
ein Los für alles. Jetzt PS-Lose kaufen und Wünsche erfüllen.

ps-sparen.de – die Lotterie der Sparkasse

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur Spielsucht, Prävention und  
Behandlung unter www.bzga.de und bei jeder Sparkasse. Gewinnchance: Mindestgewinn 1:10 – Hauptgewinn 1:1,9 Mio. 
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JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt

Italiens feine Vielfalt

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 115,54 nur €4990

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 . Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Fla-
schen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und 
Datenschutz ¤ nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko 
GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, 
USt-Identi¤ kationsnr: DE 25 00 25 694.

Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1101357

SIE 
SPAREN ÜBER

50%

Amtsblatt_5935280 Italiens Vielfalt U4 185 x 257 mm_ET  mm_ ET 28112022_RZ.indd   1Amtsblatt_5935280 Italiens Vielfalt U4 185 x 257 mm_ET  mm_ ET 28112022_RZ.indd   1 08.11.22   08:1008.11.22   08:10
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Burkhard Müller Schmuck GmbH  
Mauritiusstraße 40 - 46 • D-76761 Rülzheim  
Öffnungszeiten bis 23.12.2022
Mo. - Fr. 13.30 - 18.00 Uhr Sa. 10.00 - 15.00 Uhr

Druckbedingte Farbabweichungen, Preisänderungen und 
Irrtümer vorbehalten. Erhältlich nur solange Vorrat reicht!

@diamonfire_official

www.burkhard-schmuck.de               Kostenfreier Eintritt für alle Fabrikverkaufskunden!

05.12.2022 bis 22.12.2022 
Mo.-Fr. 13.30 - 18.00 Uhr Sa. 10.00 - 15.00 Uhr 

Krippenausstellung

Ohrstecker 
rosé vergoldet,  
mit Zirkonia

Ring 
rosé vergoldet,  
mit Zirkonia
(Gr. 17/18/19)

Kette 
rosé vergoldet,  
Länge 43-45 cm, 
mit Zirkonia

rosé vergoldet, 

50
RABATTIERT

1) nur solange der 

Vorrat reicht

%
1)

 nochmals um

Das gesamte

supergünstige

Modeschmuck-Sortiment

2 Artikel 
für

€ 40,-
3 Artikel 
für

€ 50,-   25,-je€

Gültig für die abgebildeten Schmuckstücke.

AKTIONS-
ANGEBOT

Nur noch bis 23.12.22!
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Wenn auf einmal die Sonne

nicht mehr scheint ...

Ein gutes Gefühl,

sich im Trauerfall

verlassen zu können. 

Billigheim • Marktstr. 49  

Tel: 06349 - 99 450

www.pfister-bestattungen.de    

Herxheim • Am Niederteich 25

Tel: 07276 - 81 55 BESTATTUNGEN

TRAUERBEGLEITUNG

Bechtolina
since 1907

Bechtolina
Landauer Str. 19 – 76887 Bad Bergzabern

www.bechtolina.com

Ab sofort: Wintereis-Sorten in 
unseren Eisautomaten!

24/7 am Firmenstandort erhältlich!

Wir wünschen
frohe Weihnacht und 

einen guten Start
ins Neue Jahr!

Deutschlehrerin unterrichtet Oberstufenschüler, 
gerne auch Abitur Vorbereitung.

Komme ins Haus. 

Telefon: 0151 / 22119072 | ute.gerst@web.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Kolonialwaren Lambert
bei.


